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Vertrauen durch Iransparenz
ber die Bedeutung des TIransparenzregulativs

für die Grundlage zwischenmenschlicher Interaktionen

VON ROMAN BECK

Problemaufriss

„Iransparenz“ kann auft 1ne beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken: Se1ıt der erstmaligen Verwendung des Begriffs als e1in Regulativ fur
polıitische orgänge iın den 1960er-Jahren‘ hat sıch einem Schlagwort
entwickelt, Aas den Söffentlichen Diskurs bestimmt. Erinnert 1IHNAan sıch
den medialen Furor, der Aas Bekanntwerden Adubioser Geschäfte des Alt-
bundespräsidenten Christian Wulftf begleitete oder dje Reaktionen der
Offentlichkeit aut dje undurchsichtigen Kosten Hır den Limburger
Bischofssitz, kann als Regel velten: DIie Forderung nach ITransparenz wırd
ımmer dann laut, WECNN fragwürdige Machenschatten oder Informationen
verheimlicht oder verschleijert wurden und NUu publiık vemacht werden sol-
len Transparenz scheint dje Vorstellung elıner demokratischen Gesellschaft
aut den Punkt bringen, iın der mündige Bürger ıhre Urteile iın Kenntniıs
der Faktenlage bilden können. Es überrascht Aaher nicht, WECNN Iransparenz
als einer der Schlüsselbegriffe der Gegenwart angesehen wird ® och WI1E qAas
Pende] nach Erreichen des Wendepunktes iın dje andere Richtung schlägt,
werden MIt Verbreitung der TIransparenzforderung ın unterschiedlichen
vesellschaftlichen Bereichen auch jene Stimmen laut, dje darın 1ne atente
Getahr sehen: DIie zunehmende Forderung nach mehr) Transparenz zeige
e1InNn tiefes vegenselt1ZESs Mısstrauen der Bürger, Aas Aije Basıs des /fusam-
menlebens, Ja dje Grundteste der Gesellschaftt erschüttere; dje Herstellung
VO Transparenz ewirke Aas Ende (der Notwendigkeit) Jjenes Vertrauens,
Aas dje Grundlage VO so71alen Beziehungen darstelle. Vor über zehn Jah
TC  5 sprach (Inora O’Neıll ın den renhommMIıerten Reith-Lectures der BB
VO eıner „Kultur des Argwohns“ (culture of suspicion), dje sıch iın ımmer
MNCUECTIEN Transparenzforderungen und Transparenzregelungen zeıge.” Ins
oleiche Horn stiedi kürzlich Byung-Chul Han iın eıner Polemik dje
„Transparenzgesellschaft“:

Diıe Forderung ach Iransparenz wırd verade annn laut, WE 6N eın Vertrauen mehr
ox1Dt. In eliner auftf Vertrauen beruhenden Gesellschaft entstehrt keıine PENELFAaNLE Forde-

Vel. eyers Enzyklopädıisches Lexikon: Band 25, Mannheım u A, | 19/58, 655
Vel. N. Stehr/C. Wallner, Transparenz: Eıinleitung, 1: 5. Jansen/E. Schröter/N. Stehre

Iransparenz. Multidiszıplinäre Durchsichten durch Phänomene und Theorien des Undurch-
sıchtigen, Wıesbaden 2010, —1  ©

O’Neill, Question ot Irust. The BB Reıth ] ectures 2002, Cambrıidge 2002, 15
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Vertrauen durch Transparenz

Über die Bedeutung des Transparenzregulativs  
für die Grundlage zwischenmenschlicher Interaktionen

Von Roman Beck

1. Problemaufriss

„Transparenz“ kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken: Seit der erstmaligen Verwendung des Begriffs als ein Regulativ für 
politische Vorgänge in den 1960er-Jahren1 hat er sich zu einem Schlagwort 
entwickelt, das den öffentlichen Diskurs bestimmt. Erinnert man sich an 
den medialen Furor, der das Bekanntwerden dubioser Geschäfte des Alt-
bundespräsidenten Christian Wulff begleitete oder an die Reaktionen der 
Öffentlichkeit auf die undurchsichtigen Kosten für den neuen Limburger 
Bischofssitz, kann als Regel gelten: Die Forderung nach Transparenz wird 
immer dann laut, wenn fragwürdige Machenschaften oder Informationen 
verheimlicht oder verschleiert wurden – und nun publik gemacht werden sol-
len. Transparenz scheint die Vorstellung einer demokratischen Gesellschaft 
auf den Punkt zu bringen, in der mündige Bürger ihre Urteile in Kenntnis 
der Faktenlage bilden können. Es überrascht daher nicht, wenn Transparenz 
als einer der Schlüsselbegriffe der Gegenwart angesehen wird.2 Doch wie das 
Pendel nach Erreichen des Wendepunktes in die andere Richtung schlägt, 
werden mit Verbreitung der Transparenzforderung in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen auch jene Stimmen laut, die darin eine latente 
Gefahr sehen: Die zunehmende Forderung nach (mehr) Transparenz zeige 
ein tiefes gegenseitiges Misstrauen der Bürger, das die Basis des Zusam-
menlebens, ja die Grundfeste der Gesellschaft erschüttere; die Herstellung 
von Transparenz bewirke das Ende (der Notwendigkeit) jenes Vertrauens, 
das die Grundlage von sozialen Beziehungen darstelle. Vor über zehn Jah-
ren sprach Onora O’Neill in den renommierten Reith-Lectures der BBC 
von einer „Kultur des Argwohns“ (culture of suspicion), die sich in immer 
neueren Transparenzforderungen und Transparenzregelungen zeige.3 Ins 
gleiche Horn stieß kürzlich Byung-Chul Han in einer Polemik gegen die 
„Transparenzgesellschaft“: 

Die Forderung nach Transparenz wird gerade dann laut, wenn es kein Vertrauen mehr 
gibt. In einer auf Vertrauen beruhenden Gesellschaft entsteht keine penetrante Forde-

1 Vgl. z. B. Meyers Enzyklopädisches Lexikon; Band 23, Mannheim [u. a.] 1978, 655.
2 Vgl. N. Stehr/C. Wallner, Transparenz: Einleitung, in: S. Jansen/E. Schröter/N. Stehr (Hgg.), 

Transparenz. Multidisziplinäre Durchsichten durch Phänomene und Theorien des Undurch-
sichtigen, Wiesbaden 2010, 9–19.

3 O. O’Neill, A Question of Trust. The BBC Reith Lectures 2002, Cambridge 2002, 18.
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LU ach Iransparenz. Diıe Transparenzgesellschaft 1sSt eine Gesellschaft des Mısstrau-
C115 Un des Verdachts, dıe aufgrund des schwındenden Vertrauens auftf Kontrolle setzt.*

l iese pauschalen Urteile sCch kritischen Nachfragen Ist wirklich
5 W1€ die beiden AÄutoren insınuleren, Aass Transparenz Als vesell-
schaftliches Regulativ Vertrauen ZEerSIOFT und arüber den so71alen /Zusam-
menhalt vefährdet? Die These ınsotfern geradezu kontraintunltiv AB
als normalerweise davon adUS  SC wiırd, Aass Transparenz 1m Sinne einer
rückhaltlosen Offenlegung aller wichtigen Informationen Zu Adiskutierten
Sachverhalt ZEerStÖOrtes Vertrauen regenerieren könne. Wenn 1w4A dje Medien

eliner umfangreichen Aufklärung VO unklen Machenschaften einer Der-
S() drängen, Adann verweıisen S1C reflexartig auf Aije Wiıederherstellung des
verlorenen Vertrauens, dje Forderung nach elner Veröffentlichung aller
wichtigen Informationen argumentatıv tutzen

l iese Diskrepanz iın der Beurteilung oll Zu Anlass A  IIN werden,
eınen kritischen Blick auf Aije Vorstellung VO Transparenz werfen, Aije
den provokativen Thesen (Y’Neıll‘s und Han’‘s Grunde liegt, und S1E mi1t
empirischen und iıdeengeschichtlichen Befunden ontrontieren. Danach
oll der Zusammenhang zwischen Transparenz und Vertrauen beziehungs-
WEeIse Mısstrauen untersucht werden, der zumıindest iın dieser Allgemeinheit
und Unbestimmtheit als unbestreitbar VOrFausSSESCLZL werden kann. Hıerzu
1ST 1ne Analyse des Vertrauensphänomens wichtig, bevor der konkrete 5SVS-
tematische Stellenwert VO Iransparenz Hir die Entstehung oder dem Verlust
VO Vertrauen tokussjiert wIird.

DDas gesellschaftliche Regulativ der Iransparenz
Mıt dem Phänomen des Vertrauens, selner (ıJenese und so7z1alethischen Be-
deutung hat sıch (Inora (Y’Neıll ımmer wieder beschäftigt, OVON ıhre Mo-
nographie “Autonomy and Irust iın Bioethics” qAas bekannteste Zeugnis sein
dürfte > Innerhalb ıhrer Vertrauensstudien sınd auch ıhre Untersuchungen
Z£UL Transparenz entstanden, be] der S1E die Grammatık der onkreten Irans-
parenzforderungen analysıert und dje Konsequenzen eliner soölchen Transpa-
renzpraxI1s Hır die Gesellschaft 1m Allgemeinen und Hır dje Stärkung bezie-
hungsweise Minderung VO Vertrauen 1m Besonderen erulert. Glaubt IHAan

O’Neıll, SCLI7Z7CEN dje melsten Transparenzanforderungen (transparency Y-—

quırements) einen „einseıt1gen Standard Hir Ööffentliche, unternehrnensinterne
oder andere Kommunikation“ OTAUS, der lediglich dje Zugänglichkeit oder
Veröffentlichung VO Informationen regelt, ohne epistemischen und ethi-

B- Han, Transparenzgesellschatt, Berlın, /g Neıline Transparenzkritik Prneuertie

mehrtach, zu letzt pragnant In B- Han, lDer Tlerroar der Transparenz, In lder bhlaue Reıter
355 (2014) 54— 56

O’Neill, Autonomy aAM Irust In Bioethics. The GC1ittoard Lectures, University ot Fdın-
burgh, 2001, Cambrıdge 20072
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rung nach Transparenz. Die Transparenzgesellschaft ist eine Gesellschaft des Misstrau-
ens und des Verdachts, die aufgrund des schwindenden Vertrauens auf Kontrolle setzt.4

Diese pauschalen Urteile regen zu kritischen Nachfragen an: Ist es wirklich 
so, wie es die beiden Autoren insinuieren, dass Transparenz als neues gesell-
schaftliches Regulativ Vertrauen zerstört und darüber den sozialen Zusam-
menhalt gefährdet? Die These mutet insofern geradezu kontraintuitiv an, 
als normalerweise davon ausgegangen wird, dass Transparenz im Sinne einer 
rückhaltlosen Offenlegung aller wichtigen Informationen zum diskutierten 
Sachverhalt zerstörtes Vertrauen regenerieren könne. Wenn etwa die Medien 
zu einer umfangreichen Aufklärung von dunklen Machenschaften einer Per-
son drängen, dann verweisen sie reflexartig auf die Wiederherstellung des 
verlorenen Vertrauens, um die Forderung nach einer Veröffentlichung aller 
wichtigen Informationen argumentativ zu stützen. 

Diese Diskrepanz in der Beurteilung soll zum Anlass genommen werden, 
einen kritischen Blick auf die Vorstellung von Transparenz zu werfen, die 
den provokativen Thesen O’Neill‘s und Han‘s zu Grunde liegt, und sie mit 
empirischen und ideengeschichtlichen Befunden zu konfrontieren. Danach 
soll der Zusammenhang zwischen Transparenz und Vertrauen beziehungs-
weise Misstrauen untersucht werden, der zumindest in dieser Allgemeinheit 
und Unbestimmtheit als unbestreitbar vorausgesetzt werden kann. Hierzu 
ist eine Analyse des Vertrauensphänomens wichtig, bevor der konkrete sys-
tematische Stellenwert von Transparenz für die Entstehung oder dem Verlust 
von Vertrauen fokussiert wird. 

2. Das gesellschaftliche Regulativ der Transparenz 

Mit dem Phänomen des Vertrauens, seiner Genese und sozialethischen Be-
deutung hat sich Onora O’Neill immer wieder beschäftigt, wovon ihre Mo-
nographie “Autonomy and Trust in Bioethics” das bekannteste Zeugnis sein 
dürfte.5 Innerhalb ihrer Vertrauensstudien sind auch ihre Untersuchungen 
zur Transparenz entstanden, bei der sie die Grammatik der konkreten Trans-
parenzforderungen analysiert und die Konsequenzen einer solchen Transpa-
renzpraxis für die Gesellschaft im Allgemeinen und für die Stärkung bezie-
hungsweise Minderung von Vertrauen im Besonderen eruiert. Glaubt man 
O’Neill, so setzen die meisten Transparenzanforderungen (transparency re-
quirements) einen „einseitigen Standard für öffentliche, unternehmensinterne 
oder andere Kommunikation“ voraus, der lediglich die Zugänglichkeit oder 
Veröffentlichung von Informationen regelt, ohne epistemischen und ethi-

4 B.-C. Han, Transparenzgesellschaft, Berlin, 22012, 79. Seine Transparenzkritik erneuerte 
er mehrfach, zuletzt prägnant in B.-C. Han, Der Terror der Transparenz, in: Der blaue Reiter 
35 (2014) 34–36.

5 O. O’Neill, Autonomy and Trust in Bioethics. The Gifford Lectures, University of Edin-
burgh, 2001, Cambridge 2002.
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schen Anforderungen enugen müssen.® Bel einer solchen Auffassung wiırd
nachvollziehbar, wecshalbh (Y’Neıll] der Meınung 1St, Aass Transparenz „weder
ANreızZe fur vertrauenswürdiges Verhalten 1bt, noch vernünftige Gründe
o1bt, jemandem Vertrauen schenken“”. LIenn beı der Veröffentlichung VO

Informationen SC1 nıcht ausgeschlossen, Aass S1E talsch oder UNSCHAU selen
(misinformation) und angesichts ıhrer FehlerhaftigkeitoaAbsichtlich VCI-

breitet würden (desinformation), Aass S1C also insgesamt dje Zuverlässigkeit
der KommunikationspraxI1s verschlechtern könnten.

Fıne evidenzbasıierte Kontrolle der u Teil AdHNODYIMN veröffentlichten
„Mıs“- und „Desinformationen“ SC1I 1m Zeıitalter der modernen Kommu-
nıkationsmittel 1Ur schwer möglich.‘ Selbst WENN jene berichtigt würden,
könne nıcht vewährleistet werden, Aass die Richtigstellung jene Menschen
erreichte, welche Aje ursprüngliche tehlerhaftte Information erhalten hätten.
IDE) Transparenz 1Ur dje Offenlegung bestimmter Informationen, nıcht 1aber
die Zuverlässigkeit der offengelegten ntormationen verbürge, könne die VOTL-

dergründige Befolgung des Ideals vielfach Hır eigene Interessen missbraucht
werden. LDaraus tolgert O’Neıll, Aass Iransparenz kein (sarant Hir verlässliche
Information und 1Ur ein mangelhaftes Mıttel Lüge, Korruption, Mıss-
brauch CI  C 1m Söffentlichen und unternehmerischen Bereich SC1 Durch 1Ine
Flut VO verbreiteten Desinformationen schaftfe Transparenz 1m Endetfekt
owachsendes Mısstrauen.! Stattdessen plädiert S1E Hır 1ne Renaljssance
moralischer Kommunikationsstandards, Aje als wahre vertrauensgenerierende
Faktoren nzusehen seJlen, 1aber durch Aas „NCUC Idea] des Informationszeit-
alters“ marginalisiert worden <elen. Im Blick hat S1E hierbei dije Verbotsnorm,
andere belügen, täuschen oder betrügen:‘!'

Nur WE WIr eine Offentlichkeits- und Mediengesellschaftt autfbauen, ın der WIr U115

daraut verlassen können, nıcht yetäuscht werden, sınd WIr 1n der Lage entscheıden,
W und WL WIr vernünftigerweise VEertirauen können.

Ihr 1bwertendes Urteil beruhrt ındes auf einer Vorstellung VO Transparenz,
die MNMUTr einen selektiven Ausschnitt dessen erfasst, W1S5 MI1 dem Regulativ INS-
SESAaML verhandelt wird. Lenn untersucht I1a  z verschiedene vesellschaftliche
Kontexte, iın denen Transparenz den Status einer „Leitmetapher“ erworben

(’Neill, Transparency ANMN the Fthiıcs f Communicatıion, In Hood/D. Healde
Iransparency The Key better (Governance?, Oxtord 2006, /5—90, Sı Übersetzung (auch
1M Folgenden) V{

Ebd 82
Vel. eb x 5
Ebd 4

10 Ahnlich argumentiert auch Han, Transparenzgesellschatt, 658
Vel O’Neiill, Question o{ Irust, “1+ wanfvd FTEeESTOTE eed reduce

deception AN: 1125 rather than SECVECY.- Unless there has een prior deception, LransPareNCcYy
Oes nothing recduce deception; and CVCI) 1 there has een deception, 1S NOT
ure-HAire remedy.”

172 Ebd s
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schen Anforderungen genügen zu müssen.6 Bei einer solchen Auffassung wird 
nachvollziehbar, weshalb O’Neill der Meinung ist, dass Transparenz „weder 
Anreize für vertrauenswürdiges Verhalten gibt, noch vernünftige Gründe 
gibt, jemandem Vertrauen zu schenken“7. Denn bei der Veröffentlichung von 
Informationen sei nicht ausgeschlossen, dass sie falsch oder ungenau seien 
(misinformation) und angesichts ihrer Fehlerhaftigkeit sogar absichtlich ver-
breitet würden (desinformation), dass sie also insgesamt die Zuverlässigkeit 
der Kommunikationspraxis verschlechtern könnten. 

Eine evidenzbasierte Kontrolle der zum Teil anonym veröffentlichten 
„Mis“- und „Desinformationen“ sei im Zeitalter der modernen Kommu-
nikationsmittel nur schwer möglich.8 Selbst wenn jene berichtigt würden, 
könne nicht gewährleistet werden, dass die Richtigstellung jene Menschen 
erreichte, welche die ursprüngliche fehlerhafte Information erhalten hätten. 
Da Transparenz nur die Offenlegung bestimmter Informationen, nicht aber 
die Zuverlässigkeit der offengelegten Informationen verbürge, könne die vor-
dergründige Befolgung des Ideals vielfach für eigene Interessen missbraucht 
werden. Daraus folgert O’Neill, dass Transparenz kein Garant für verlässliche 
Information und nur ein mangelhaftes Mittel gegen Lüge, Korruption, Miss-
brauch etc. im öffentlichen und unternehmerischen Bereich sei.9 Durch eine 
Flut von verbreiteten Desinformationen schaffe Transparenz im Endeffekt 
sogar wachsendes Misstrauen.10 Stattdessen plädiert sie für eine Renaissance 
moralischer Kommunikationsstandards, die als wahre vertrauensgenerierende 
Faktoren anzusehen seien, aber durch das „neue Ideal des Informationszeit-
alters“ marginalisiert worden seien. Im Blick hat sie hierbei die Verbotsnorm, 
andere zu belügen, zu täuschen oder zu betrügen:11

Nur wenn wir eine Öffentlichkeits- und Mediengesellschaft aufbauen, in der wir uns 
darauf verlassen können, nicht getäuscht zu werden, sind wir in der Lage zu entscheiden, 
wem und was wir vernünftigerweise vertrauen können.12

Ihr abwertendes Urteil beruht indes auf einer Vorstellung von Transparenz, 
die nur einen selektiven Ausschnitt dessen erfasst, was mit dem Regulativ ins-
gesamt verhandelt wird. Denn untersucht man verschiedene gesellschaftliche 
Kontexte, in denen Transparenz den Status einer „Leitmetapher“ erworben 

6 O. O’Neill, Transparency and the Ethics of Communication, in: C. Hood/D. Heald (Hgg.), 
Transparency – The Key to better Governance?, Oxford 2006, 75–90, 81. Übersetzung (auch 
im Folgenden) von R. B.

7 Ebd. 82.
8 Vgl. ebd. 83 f.
9 Ebd. 84. 
10 Ähnlich argumentiert auch Han, Transparenzgesellschaft, 68. 
11 Vgl. O’Neill, A Question of Trust, 70: “If we want to restore trust we need to reduce 

deception and lies rather than secrecy. […] Unless there has been prior deception, transparency 
does nothing to reduce deception; and even if there has been deception, openness is not a 
sure-fire remedy.”

12 Ebd. 98.
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hat, ! Gindet 1IHNAan nıcht 1Ur Forderungen und Regelungen, dje lediglich dje
Zugänglichkeit oder Veröffentlichung VO Informationen beanspruchen.
Beispielsweise 1m Vertragsrecht hat der Gesetzesgeber Aas
„Iransparenzgebot“ erlassen, welches qAje Verpflichtung umfasst, „die Rechte
und Pflichten 5 eines Vertragspartners möglichst klar und durchschaubar
darzustellen  «14 Transparenz umtasst ın diesem Zusammenhang neben der
tormalen Zugänglichkeit Informationen auch konkrete Ansprüche de-
TCN Qualität, W1€ 7u Beispiel die unvertälschte und vollständige Nennung
der AULS einem Geschäftsvertrag resultierenden Rechte und Pflichten SOWI1E
dje inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Vertragsbedingungen.

Neben diesem Beispiel AULS dem Rechtsbereich lefßen sıch weıltere Beispiele
AULS anderen Kontexten benennen ID 1ST Aaher naheliegend, Transparenz als
CIn komplexes Regulativ verstehen, qAas die epistemische Aneigbarkeit und
praktische Anwendbarkeit VO Informationen vewährleisten soll, und Aas
sıch dabe] den Krıterien der VWahrheit, Vollständigkeit und Nachvollzieh-
arkeit Orentlert. Angesichts der Etymologie des Transparenzbegriffs wAre
auch alles andere unplausibel.!® Lenn dje metaphorische Verwendungsweise
VOo Iransparenz, Aije sıch 1m lebensweltlichen Bereich etabliert hat („Eın
Sachverhalt oder 1Ne Informationslage 1STt ıntransparent“), WeIlst auf 1Ne€e
buchstäblich-physikalische Gebrauchsform zurück, W1CE S1C 1m deutschen
Sprachraum SEITt dem spaten Jahrhundert verwendet wird:17 Transparenz
als die (Licht-) Durchlässigkeit und Durchsichtigkeit VO Gegenständen,
durch Adahinter liegende Sachverhalte urchscheinen und betrachtet werden
können. Vor dem Hıntergrund des Okularzentrismus, der die 1abendländische
Erkenntnistheorie bıs heute bestimmt, stellt dAije ırekte WYahrnehmbarkeit C1-
NC Sachverhaltes den Idealtyp des Wiıssensgewıinns dar, dem siıch iındirekte
Formen der Wiıssensaneignung LHNESSCH lassen mMussen. Wenn ein Sachverhalt
nıcht selbstständig beobachtet werden kann, Adann 1110U55 Aije Inftormation
arüber zumındest wahrheitsgetreu, vollständig und nachvollziehbar se1IN,
damıt kommunikatıv „transparent” wird. Als esumee kann festgehalten
werden, Aass Transparenz als Kommunikationsregulativ hohe epistemische
und praktische Anforderungen impliziert, djeoüber diejenigen der klas-
sischen Kommunikationsnormen hinausgehen. Man denke den Aspekt

15 Vel Schmidt-Afsmann, TE ÄCCess Research Fındiıngs AN: Its Limitations, In
Nowotny/D estre, Schmidt-Afßmann In A,} g The Publıc Nature of Sclence under
ssault, Berlın 2005, 109—150, 110

14 Entscheidungen des Bundesgerichtshotes In Ziviılsachen (BGHZ) 106, In dem einschlä-
oigen BG H-Urteıl V{} 1955 ceht C konkret Transparenzverpflichtungen für Verwender
V{ Allzemeinen Geschättsbedingungen

15 [Dieses und weıtere Beispiele werden In meılner Monographie „Iransparenz In der bıome-
Aizınıschen Forschung“, Tübıngen 2015, 51—4/, austührlicher erorter

16 Vel. eb 725—51 für elne umtassendere Darstellung der Argumentatıon.
1/ Vel e1i wa A1e Eınträge „Iransparenz“ bz7z w „transparent” 1m Deutschen Fremdwörterbuch:

Band D, Berlın/New 'ork 19851, 399401 und 1M Duden, Etymologıe: Herkunttswörterbuch der
deutschen Sprache, Mannheım u A, | 199/, 754
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hat,13 findet man nicht nur Forderungen und Regelungen, die lediglich die 
Zugänglichkeit oder Veröffentlichung von Informationen beanspruchen. 
Beispielsweise im Vertragsrecht hat der Gesetzesgeber das so genannte 
„Transparenzgebot“ erlassen, welches die Verpflichtung umfasst, „die Rechte 
und Pflichten [..]eines Vertragspartners möglichst klar und durchschaubar 
darzustellen“14. Transparenz umfasst in diesem Zusammenhang neben der 
formalen Zugänglichkeit zu Informationen auch konkrete Ansprüche an de-
ren Qualität, wie zum Beispiel die unverfälschte und vollständige Nennung 
der aus einem Geschäftsvertrag resultierenden Rechte und Pflichten sowie 
die inhaltliche Nachvollziehbarkeit der Vertragsbedingungen. 

Neben diesem Beispiel aus dem Rechtsbereich ließen sich weitere Beispiele 
aus anderen Kontexten benennen.15 Es ist daher naheliegend, Transparenz als 
ein komplexes Regulativ zu verstehen, das die epistemische Aneigbarkeit und 
praktische Anwendbarkeit von Informationen gewährleisten soll, und das 
sich dabei an den Kriterien der Wahrheit, Vollständigkeit und Nachvollzieh-
barkeit orientiert. Angesichts der Etymologie des Transparenzbegriffs wäre 
auch alles andere unplausibel.16 Denn die metaphorische Verwendungsweise 
von Transparenz, die sich im lebensweltlichen Bereich etabliert hat („Ein 
Sachverhalt oder eine Informationslage ist intransparent“), weist auf eine 
buchstäblich-physikalische Gebrauchsform zurück, wie sie im deutschen 
Sprachraum seit dem späten 18. Jahrhundert verwendet wird:17 Transparenz 
als die (Licht-)Durch lässigkeit und Durchsichtigkeit von Gegenständen, wo-
durch dahinter liegende Sachverhalte durchscheinen und betrachtet werden 
können. Vor dem Hintergrund des Okularzentrismus, der die abendländische 
Erkenntnistheorie bis heute bestimmt, stellt die direkte Wahrnehmbarkeit ei-
nes Sachverhaltes den Idealtyp des Wissensgewinns dar, an dem sich indirekte 
Formen der Wissensaneignung messen lassen müssen. Wenn ein Sachverhalt 
nicht selbstständig beobachtet werden kann, dann muss die Information 
darüber zumindest wahrheitsgetreu, vollständig und nachvollziehbar sein, 
damit er kommunikativ „transparent“ wird. Als Resümee kann festgehalten 
werden, dass Transparenz als Kommunikationsregulativ hohe epistemische 
und praktische Anforderungen impliziert, die sogar über diejenigen der klas-
sischen Kommunikationsnormen hinausgehen. Man denke an den Aspekt 

13 Vgl. E. Schmidt-Aßmann, Free Access to Research Findings and Its Limitations, in: H. 
Nowotny/D. Pestre/E. Schmidt-Aßmann [u. a.] (Hgg.), The Public Nature of Science under 
Assault, Berlin 2005, 109–130, 110.

14 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 106, 49. In dem einschlä-
gigen BGH-Urteil von 1988 geht es konkret um Transparenzverpflichtungen für Verwender 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

15 Dieses und weitere Beispiele werden in meiner Monographie „Transparenz in der biome-
dizinischen Forschung“, Tübingen 2013, 31–47, ausführlicher erörtert.

16 Vgl. ebd. 25–31 für eine umfassendere Darstellung der Argumentation.
17 Vgl. etwa die Einträge „Transparenz“ bzw. „transparent“ im Deutschen Fremdwörterbuch; 

Band 5, Berlin/New York 1981, 399–401 und im Duden, Etymologie: Herkunftswörterbuch der 
deutschen Sprache, Mannheim [u. a.] 1997, 754.
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der Vollständigkeit einer Informierung, der 1Wa VO Lügenverbot unertfasst
bleibrt !® en Überlegungen VO (Inora (Y’Neıll lıegt folglich 1ne einseltige
Auffassung VO Transparenz Grunde, die sıch weder anhand der Betunde
iın den virulenten Kontexten durchgehend bestätigen noch sprachanalytisch-
etymologisch rekonstruleren lässt.

Im Vergleich FA Zeitdiagnose des Medientheoretikers Han wirken Aije
transparenzkritischen Analysen VO OY’Neıll veradezu nüchtern. Schon aut
der CrsSIeN Selite selner Polemik Han mi1t der These ein, Aass dje Öffent-
lıche UOmnipräsenz VO Transparenzforderungen aut eiınen höchst problema-
tischen „Paradigmenwechsel“ zurückzuführen sel, der qAje SESAMLE Gesell-
schaft erfasest habe Be1 diesem Paradigmenwechsel würden Distanznahme
und Scham CGsunsten eıner exhibitionistischen Zur-Schau-Stellung VOo

Personen und Dıinge desavoulert und elimınıert. Diese Entwicklung habe
mittlerweile disziplinarıische, Ja vewaltsame Züge ANSCHOMMLCN, W1€ Han be-
hauptet: „Di1e Transparenz 1ST en systemischer Zwang, der alle vesellschaftli-
chen orgäinge erfaset und S1E eliner tiefgreifenden Veränderung unterwirft. ]{
Scheinbar unabwendbar miıt diesem Zwang Z£UL Offenlegung etabliere sıch
1ne perfide „Kontrollgesellschaft“, deren Totalıtät bedingt durch NSCIC

Hochtechnologisierung o die Reichweite und Tiefe der Foucaultschen
„Disziplinargesellschaft“ den Schatten stellen oll Wihrend in trüheren
/eıiten lediglich der zentrale Blick des Despoten die Überwachung der Un-

ausübte, stünden WIr heute Anfang eINes neuartıgen, digitalen,
„aperspektivischen Panoptikums“, ın dem sıch Aie Bewohner durch My-
perkommunikation eıner reziproken und eErmanechNten Überwachung
terwürten. Die „aperspektivische Durchleuchtung“ SC1 „wıiırksamer als Aie
perspektivische Überwachung, weıl IAn VO allen Seıten, VO überall her,
Ja VO jedem ausgeleuchtet werden kann.  «20 DIie „Vollendung der Kontroll-
vesellschaft“ werde schliefslich dort erreicht, 55 ıhr Subjekt sıch nıcht AULS

äußerem Zwang, sondern AUS selbstgeneriertem Bedürfnis heraus entblöfst,
also dje ngst davor, s<elne DPrivat- und Intimsphäre aufgeben mussen,

dem Bedürfnis weıcht, S1E schamlos Z£UL Schau stellen.  «21 Die Stofßrich-
Lung der Han“‘schen Ärgumentatıon wiıird den Stellen deutlich, dje
Zielrichtung der racıkaler werdenden „ITransparenzgesellschaft“ mMiı1t eıner
Gleichschaltung der Subjekte 1m Sinne eINEes Sökonomischen Fortschritts- und
Leistungsdenkens ıdentihziert: „Das vesellschaftliche 5System heute al
s<elnNe ”rozesse eınem Transparenzzwang AUS, 1E operationalısieren

1 Autschlussreich Ist ıe Diskussion ıe ethische Zulässigkeıit der ‚reservatıo mentalıs“,
ıe cse1t dem Mıttelalter ıntolge des rigiden Umgangs der Kırche mMI1t der Lüge iImmer wıiedcer
entbrannt Ist; vgl hıerzu AÄAnnen, I )as Prablem der Wahrhafttigkeit In der Philosophie der
deutschen Autklärung. Fın Beıtrag ZULE FEthıik und ZU Naturrecht des 15 Jahrhunderts, Würz-
burg 199/, 244250

1 Han, Transparenzgesellschaftt, 6{
U Ebd /4
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der Vollständigkeit einer Informierung, der etwa vom Lügenverbot unerfasst 
bleibt.18 Den Überlegungen von Onora O’Neill liegt folglich eine einseitige 
Auffassung von Transparenz zu Grunde, die sich weder anhand der Befunde 
in den virulenten Kontexten durchgehend bestätigen noch sprachanalytisch-
etymologisch rekonstruieren lässt. 

Im Vergleich zur Zeitdiagnose des Medientheoretikers Han wirken die 
transparenzkritischen Analysen von O’Neill geradezu nüchtern. Schon auf 
der ersten Seite seiner Polemik setzt Han mit der These ein, dass die öffent-
liche Omnipräsenz von Transparenzforderungen auf einen höchst problema-
tischen „Paradigmenwechsel“ zurückzuführen sei, der die gesamte Gesell-
schaft erfasst habe. Bei diesem Paradigmenwechsel würden Distanznahme 
und Scham zu Gunsten einer exhibitionistischen Zur-Schau-Stellung von 
Personen und Dinge desavouiert und eliminiert. Diese Entwicklung habe 
mittlerweile disziplinarische, ja gewaltsame Züge angenommen, wie Han be-
hauptet: „Die Transparenz ist ein systemischer Zwang, der alle gesellschaftli-
chen Vorgänge erfasst und sie einer tiefgreifenden Veränderung unterwirft.“19 
Scheinbar unabwendbar mit diesem Zwang zur Offenlegung etabliere sich 
eine perfide „Kontrollgesellschaft“, deren Totalität – bedingt durch unsere 
Hochtechnologisierung – sogar die Reichweite und Tiefe der Foucaultschen 
„Disziplinargesellschaft“ in den Schatten stellen soll. Während in früheren 
Zeiten lediglich der zentrale Blick des Despoten die Überwachung der Un-
tertanen ausübte, stünden wir heute am Anfang eines neuartigen, digitalen, 
„aperspektivischen Panoptikums“, in dem sich die Bewohner durch Hy-
perkommunikation einer reziproken und permanenten Überwachung un-
terwürfen. Die „aperspektivische Durchleuchtung“ sei „wirksamer als die 
perspektivische Überwachung, weil man von allen Seiten, von überall her, 
ja von jedem ausgeleuchtet werden kann.“20 Die „Vollendung der Kontroll-
gesellschaft“ werde schließlich dort erreicht, „wo ihr Subjekt sich nicht aus 
äußerem Zwang, sondern aus selbstgeneriertem Bedürfnis heraus entblößt, 
wo also die Angst davor, seine Privat- und Intimsphäre aufgeben zu müssen, 
dem Bedürfnis weicht, sie schamlos zur Schau zu stellen.“21 Die Stoßrich-
tung der Han‘schen Argumentation wird an den Stellen deutlich, wo er die 
Zielrichtung der radikaler werdenden „Transparenzgesellschaft“ mit einer 
Gleichschaltung der Subjekte im Sinne eines ökonomischen Fortschritts- und 
Leistungsdenkens identifiziert: „Das gesellschaftliche System setzt heute all 
seine Prozesse einem Transparenzzwang aus, um sie zu operationalisieren 

18 Aufschlussreich ist die Diskussion um die ethische Zulässigkeit der „reservatio mentalis“, 
die seit dem Mittelalter infolge des rigiden Umgangs der Kirche mit der Lüge immer wieder 
entbrannt ist; vgl. hierzu M. Annen, Das Problem der Wahrhaftigkeit in der Philosophie der 
deutschen Aufklärung. Ein Beitrag zur Ethik und zum Naturrecht des 18. Jahrhunderts, Würz-
burg 1997, 244–250.

19 Han, Transparenzgesellschaft, 6f.
20 Ebd. 74 f.
21 Ebd. 76 f.
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und beschleunigen.  «22 Dıe allgegenwärtigen Transparenzforderungen stell-
ten demzufolge dje Erscheinung und Manıiıtestation eines Sökonomistischen
Umbruchs dar, bei dem OZUSAaSCH der and 1Ne manıpulatıve
Ausrichtung der Handlungssubjekte auf wirtschaftliche Zielvorgaben erfolgt:
„ Ds wiıird maxımaler Profit, maxımale Aufmerksamkeit angestrebt. DIie
Ausleuchtung verspricht nämlich 1NE maxımale Ausbeute. C} 5 Entsprechend
SC1 der vegenwärtige Transparenzzwang „keıin explizit moralischer oder bio-
politischer, sondern VOT allem ein Sökonomischer Imperatıv. DIie ber-

ech14belichtung einer DPerson maxımıert dje Sökonomische EtAzienz.
Man 1ST vene1gt, den Thesen Han‘s angesichts der Bereitwilligkeit zahlrei-

cher Akteure Z£UL ungefilterten Weıtergabe privater Informationen 1m e1It-
alter VO Facebook und CO vorbehaltlos Zzuzustimmen. Mehrere Skandale

den Sökonomischen Missbrauch der auf dAiesen egen veröffentlichten
Informationen scheinen zudem Aas Bıld eıner Sökonomisierbaren „JIrans-
parenzgesellschaft“ Zzementleren. Gleichwohl stellt sıch Aie rage, ob
„Iransparenz“, W1€E S1E ın der Gesellschaftt verhandelt wiırd, tatsächlich auf
Aas Verständnıis reduziert werden kann, welches den Analysen Han’‘s
Grunde liegen scheint:?> Iransparenz als eın diffuses und unspezifisches
vesellschaftliches Regulativ Z£UE wahllosen und PX7essS1ven Verbreitung pr1-

und Söffentlhicher Informationen, qAas unabhängig VO einer personalen
Steuerung eiınen normatıven Druck auch auf solche DPersonen ausübt, Aje sıch
dem kollektiven Öffnungsprozess eigentlich entziehen wollen Fıne adäquate
Bestandsaufnahme Z£UL Transparenzproblematik, die sıch den vegenwärti-
sCchH Gebrauchsweisen orlentiert, erfordert melnes Erachtens zumıindest die
Einführung einer weılteren Bedeutung: Transparenz 1m Sinne bonkreter und
spezifıscher Offenlegungsregelungen und -forderungen, dje VO Einzelperso-
NCN AULS unterschiedlichen otıven heraus verireftfen und mi1t unterschiedli-
chen Zielen verbunden werden. Bezeichnenderweise VerweIlst Han als AÄAus-
vangspunkt Hır einen Zeitungsartikel auft Aje (‚ausa Wul{f, bevor die oben
dargestellten Transparenzthesen ın kondensijerter Weılse vorträgt.“® Gerade

Beispiel Wultff wiırd jedoch überdeutlich, Aass TIransparenz keineswegs
srund- und ziellos eingefordert wiırd, W1€E Aas Kennzeichen fur dije VO

Han vewählte Transparenzbedeutung ware. Meıst estehrt eın Anfangsver-
dacht Hır ein onkretes Fehlverhalten einer Person, qAas bislang verheimlicht
wurde, weshalb dje Offenlegung der Umstände eingefordert wird, 1ne
Klärung der Sachlage herbeizuführen. [ )ass 1m Falle Wulff die verdächtigte
DPerson ein herausragendes Söffentliches Ämt innehatte, Irug neben der VO

FEbd.
A FEbd. 75
AA FEbd.
JN Es überrascht UNMN4 verwundert, 24SS$s Han keiner Stelle celner Transparenzkritik eine k lare

Dehnition V{() Iransparenz voranstellt und 111l sıch ceın Verständnis davon herleıten 11155 Än
d1esem Praoblem kranken übrıgens Zzahlreiche tachwnssenschattliche Beıträge.

26 Vel. B- Han, Transparent 1st LIULE das Tote, ın IHE Zeıt, Nr. V{ Januar 2012, 41
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und zu beschleunigen.“22 Die allgegenwärtigen Transparenzforderungen stell-
ten demzufolge die Erscheinung und Manifestation eines ökonomistischen 
Umbruchs dar, bei dem – sozusagen unter der Hand – eine manipulative 
Ausrichtung der Handlungssubjekte auf wirtschaftliche Zielvorgaben erfolgt: 
„Es wird […] maximaler Profit, maximale Aufmerksamkeit angestrebt. Die 
Ausleuchtung verspricht nämlich eine maximale Ausbeute.“23 Entsprechend 
sei der gegenwärtige Transparenzzwang „kein explizit moralischer oder bio-
politischer, sondern vor allem ein ökonomischer Imperativ. […] Die Über-
belichtung einer Person maximiert die ökonomische Effizienz.“24

Man ist geneigt, den Thesen Han‘s angesichts der Bereitwilligkeit zahlrei-
cher Akteure zur ungefilterten Weitergabe privater Informationen im Zeit-
alter von Facebook und Co. vorbehaltlos zuzustimmen. Mehrere Skandale 
um den ökonomischen Missbrauch der auf diesen Wegen veröffentlichten 
Informationen scheinen zudem das Bild einer ökonomisierbaren „Trans-
parenzgesellschaft“ zu zementieren. Gleichwohl stellt sich die Frage, ob 
„Transparenz“, wie sie in der Gesellschaft verhandelt wird, tatsächlich auf 
das Verständnis reduziert werden kann, welches den Analysen Han‘s zu 
Grunde zu liegen scheint:25 Transparenz als ein diffuses und unspezifisches 
gesellschaftliches Regulativ zur wahllosen und exzessiven Verbreitung pri-
vater und öffentlicher Informationen, das unabhängig von einer personalen 
Steuerung einen normativen Druck auch auf solche Personen ausübt, die sich 
dem kollektiven Öffnungsprozess eigentlich entziehen wollen. Eine adäquate 
Bestandsaufnahme zur Transparenzproblematik, die sich an den gegenwärti-
gen Gebrauchsweisen orientiert, erfordert meines Erachtens zumindest die 
Einführung einer weiteren Bedeutung: Transparenz im Sinne konkreter und 
spezifischer Offenlegungsregelungen und -forderungen, die von Einzelperso-
nen aus unterschiedlichen Motiven heraus vertreten und mit unterschiedli-
chen Zielen verbunden werden. Bezeichnenderweise verweist Han als Aus-
gangspunkt für einen Zeitungsartikel auf die Causa Wulff, bevor er die oben 
dargestellten Transparenzthesen in kondensierter Weise vorträgt.26 Gerade 
am Beispiel Wulff wird jedoch überdeutlich, dass Transparenz keineswegs 
grund- und ziellos eingefordert wird, wie es das Kennzeichen für die von 
Han gewählte Transparenzbedeutung wäre. Meist besteht ein Anfangsver-
dacht für ein konkretes Fehlverhalten einer Person, das bislang verheimlicht 
wurde, weshalb die Offenlegung der Umstände eingefordert wird, um eine 
Klärung der Sachlage herbeizuführen. Dass im Falle Wulff die verdächtigte 
Person ein herausragendes öffentliches Amt innehatte, trug neben der von 

22 Ebd. 6.
23 Ebd. 73.
24 Ebd. 80.
25 Es überrascht und verwundert, dass Han an keiner Stelle seiner Transparenzkritik eine klare 

Definition von Transparenz voranstellt und man sich sein Verständnis davon herleiten muss. An 
diesem Problem kranken übrigens zahlreiche fachwissenschaftliche Beiträge.

26 Vgl. B.-C. Han, Transparent ist nur das Tote, in: Die Zeit, Nr. 3 vom 12. Januar 2012, 41.
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ıhr 7Z7e1twelse verfolgten Strategie, dAije YWYıahrheit 1Ur stückhafrt kundzutun, Z£Ur

weılteren (teils medjial] inszenıerten) moralischen mpörung der Offentlich-
keit bei, die wiederum kulminierenden Recherchebemühungen und Of-
fenlegungsforderungen ührten. Es sollte berücksichtigt werden, Aass VO

der medialen Zuspitzung ursprünglich nıcht dje EX7PESSIVE Offenlegung
der Privatsphäre, sondern dje spezifische Transparenz VO möglicherweise
illegalen veschäftlichen Verbindungen Zing uch aAhbseits dijieses Beispiels lie-
en sıch weıltere Belege dafür finden, Aass Transparenz als Regulativ Hır Aje
Offenlegung VO ntormationen Nn  U dann ıne hohe vesellschaftliche Wert-
schätzung erfährt, WECNN S1E ın begrenztem Umfang klar definierte Zielobjekte
iın den Blick nımmt, hingegen beargwöhnt wird, WCNN S1E unkontrolliert in
die Tiefen des Privatlebens einzudringen drohrt Dahinter stehrt dje Einsicht,
qAass Iransparenz Aurchaus ambivalente Folgen haben kann und qAas Potenz1al
besitzt, JE nach Zielsetzung schützen oder bedrohen ?7 Im politischen
Kontext ex1Istleren Aaher wohlbegründete Bereiche der Intransparenz, die siıch
beispielsweise auf Belange der ınneren und äuferen Sicherheit, ntormationen
über Ermittlungs- und Gerichtsverfahren oder Betriebhs- und Geschäftsge-
heimnisse beziehen. Wır ehnden uns vegenwärtig eben nıcht mehr in der
Phase der „allgemeinen“, sondern der „gezielten“ oder spezifischen“ Irans-
parenzpolitik. Demzufolge Aijenen Transparenzregelungen einem konkreten
7weck und enthalten iın einer einheitlichen Gesetzesarchitektur neben eliner
klaren Dehfinition der Transparenzobjekte und der Zielgruppen 1WwW4A auch
den Umfang und qAas Format der Informationsweitergabe (Häufigkeıt, Kom-
munıikationsmittel etc.).“° Unter der Voraussetzung einer objektbezogenen
Spezifität wiıird Aas Transparenzkonzept nıcht als Wert sich, sondern als 1y -
rumenteller Wert verhandelt ?? Wenn der Wert oder Unwert VO Iransparenz
also VO der Wert- oder Unwerthaltigkeit des Ziels abhängt, angesichts dessen

LransSparcht vemacht wırd oder vemacht werden soll, oder auch des
Motivs, mi1t dem en Akteur Transparenz herstellt oder einfordert, lässt sıch
1ne pauschale Verurteilung dieses Regulativs, W1€ S1C Han vornımmt, nıcht
begründen.““ Im Gegenteil: Versteht 1IHNAan „Iransparenz“ iın diesem spezif1-
schen Sınn, kann ıhre Herstellung JE nach Zielsetzungo ethisch veboten
SeIN. Man denke 1w4A Transparenzforderungen bezüglich der Nebenwir-
kungen VO bestimmten Ärzneimitteln, dje VO Pharmahrmen verheimlicht
wurden ! Zugleich entbehrt S1E jedes Argwohns, 1ne totale Kontrolle und

Ar Daraut hat bereıts Bok, NSecrets. ( In the ethics ot concealment AN: revelatıon, Oxtord
u A, | 1984, 15 f., hingewiesen.

/X Vegl. A Fung/M. Grabam/D. Weil, Full Disclosure. The Derils AN: Promuıse ot Transparency,
Cambrıdge 2008, 4 SOWIE ıe Analysen In Beck, 534—5 /

A Vel. Heald, TIransparency A Instrumental Value, In Hood/D. Heald Sg
Iransparency The Key better (Governance?, Oxtord 2006, Y9_—_/5

30 W/1e WIr vesehen haben, bındet Han dıe Verbreitung des Transparenzregulatıvs der
and Öökonomische Zielvorgaben, hne 2S$ Iransparenz notwendig MIt dieser Zielsetzung
In Verbindung cstehen mMmUsSsStEe

Vel hıerzu Strech, Pur FEthıik elıner restriktıiven Regulierung der Studienregistrierung,
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ihr zeitweise verfolgten Strategie, die Wahrheit nur stückhaft kundzutun, zur 
weiteren (teils medial inszenierten) moralischen Empörung der Öffentlich-
keit bei, die wiederum zu kulminierenden Recherchebemühungen und Of-
fenlegungsforderungen führten. Es sollte berücksichtigt werden, dass es vor 
der medialen Zuspitzung ursprünglich nicht um die exzessive Offenlegung 
der Privatsphäre, sondern um die spezifische Transparenz von möglicherweise 
illegalen geschäftlichen Verbindungen ging. Auch abseits dieses Beispiels lie-
ßen sich weitere Belege dafür finden, dass Transparenz als Regulativ für die 
Offenlegung von Informationen genau dann eine hohe gesellschaftliche Wert-
schätzung erfährt, wenn sie in begrenztem Umfang klar definierte Zielobjekte 
in den Blick nimmt, hingegen beargwöhnt wird, wenn sie unkontrolliert in 
die Tiefen des Privatlebens einzudringen droht. Dahinter steht die Einsicht, 
dass Transparenz durchaus ambivalente Folgen haben kann und das Potenzial 
besitzt, je nach Zielsetzung zu schützen oder zu bedrohen.27 Im politischen 
Kontext existieren daher wohlbegründete Bereiche der Intransparenz, die sich 
beispielsweise auf Belange der inneren und äußeren Sicherheit, Informationen 
über Ermittlungs- und Gerichtsverfahren oder Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse beziehen. Wir befinden uns gegenwärtig eben nicht mehr in der 
Phase der „allgemeinen“, sondern der „gezielten“ oder spezifischen“ Trans-
parenzpolitik. Demzufolge dienen Transparenzregelungen einem konkreten 
Zweck und enthalten in einer einheitlichen Gesetzesarchitektur neben einer 
klaren Definition der Transparenzobjekte und der Zielgruppen etwa auch 
den Umfang und das Format der Informationsweitergabe (Häufigkeit, Kom-
munikationsmittel etc.).28 Unter der Voraussetzung einer objektbezogenen 
Spezifität wird das Transparenzkonzept nicht als Wert an sich, sondern als in-
strumenteller Wert verhandelt.29 Wenn der Wert oder Unwert von Transparenz 
also von der Wert- oder Unwerthaftigkeit des Ziels abhängt, angesichts dessen 
etwas transparent gemacht wird oder gemacht werden soll, oder auch des 
Motivs, mit dem ein Akteur Transparenz herstellt oder einfordert, lässt sich 
eine pauschale Verurteilung dieses Regulativs, wie sie Han vornimmt, nicht 
begründen.30 Im Gegenteil: Versteht man „Transparenz“ in diesem spezifi-
schen Sinn, kann ihre Herstellung je nach Zielsetzung sogar ethisch geboten 
sein. Man denke etwa an Transparenzforderungen bezüglich der Nebenwir-
kungen von bestimmten Arzneimitteln, die von Pharmafirmen verheimlicht 
wurden.31 Zugleich entbehrt sie jedes Argwohns, eine totale Kontrolle und 

27 Darauf hat bereits S. Bok, Secrets. On the ethics of concealment and revelation, Oxford 
[u. a.] 1984, 15 f., hingewiesen.

28 Vgl. A. Fung/M. Graham/D. Weil, Full Disclosure. The Perils and Promise of Transparency, 
Cambridge 2008, 24 f.; sowie die Analysen in Beck, 34–37.

29 Vgl. D. Heald, Transparency as an Instrumental Value, in: C. Hood/D. Heald (Hgg.), 
Transparency – The Key to better Governance?, Oxford 2006, 59–73.

30 Wie wir gesehen haben, bindet Han die Verbreitung des Transparenzregulativs unter der 
Hand an ökonomische Zielvorgaben, ohne dass Transparenz notwendig mit dieser Zielsetzung 
in Verbindung stehen müsste.

31 Vgl. hierzu D. Strech, Zur Ethik einer restriktiven Regulierung der Studienregistrierung, 
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Gleichschaltung aller vesellschaftlichen Akteure verursachen. Akzeptiert
1IHNAan dje hier VOLFSCHOMMECNHN Differenzierung, schliefßt djes keineswegs dje
Möglichkeit AUS, Aass Einzelforderungen nach mehr Iransparenz AU S Iragwür-
digen otıven heraus erhoben werden oder Aass S1E sıch iın der Masse SAr
einem problematischen kollektiven Normierungsdruck verdichten können.
Fıne solche Möglichkeıit alleine dürfte ındes nıcht ausreichen, einen be-
sründeten Feldzug Aas Transparenzregulativ führen, Aa IAn OnN.

auch jedes Küchenmesser AULS dem Hausstand entternen mMusste.
Angesichts der mangelnden Differenziertheit 1m Umgang mi1t dem Irans-

parenzkonzept 1ST auch die Einschätzung Han’‘s vegenüber dem Vertrauen
mehr als fraglich: Be1 selıner NHSCH Verknüpfung MIt aperspektivischen
Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten verwundert nıicht, Aass Han
Transparenz veradezu Als AÄAntınom des Vertrauenskonzepts InszenIlert. Wenn
Vertrauen in Anschluss Simmel 1Ur „1InN einem 7Zustand zwischen Wıssen
und Nıcht-Wissen“ möglich 1St, und ITransparenz fur Sımmel eın Zustand
ware, „1nN dem jedes Nıcht-Wissen elimiıiniert «  ISt dann erübrige sıch in einem
Raum, Transparenz herrscht, jedes Vertrauen.“* In vertrauensvollen Be-
ziehungen würde en Vertrauensgeber hingegen bewusst auf ständige ber-
wachung und Kontrolle verzichten und adurch dem Vertrauensempfänger
treije Handlungsräume erölfnen, dje dieser iın eigener Verantwortung kreatıv
uLzen könnte. Fuür Han stellt Vertrauen SOMIt Aas so71ale Grundprinzip
eıner auf Freiheit und Verantwortung sründenden Gesellschaftt dar, ın der
Aije Handlungssubjekte ıhren Handlungen JenseELtS eıner allgegenwärtigen
Kontraolle moralische Normen und \Werte Grunde legen. Transparenz SC1
hingegen qAas Regulativ einer amoralischen Gesellschaftsordnung, bel der siıch
dje Akteure lediglich über dje Leistungssteigerung und (ewinnNmMaXImMLEruNS
des anderen versichern wollten, ohne siıcher seın können, Aass arüber
hiınaus moralische Prinzıiıpien verfolgt würden.® Vor diesem Hiıntergrund

Han selner eingangs erwähnten, vernichtenden Kritik Transpa-
renzımperatıv

Wır haben bereits testgestellt, Aass dAije Vorstellung VO Iransparenz als rein
tormales und unspezifisches Kriterimum einer Informierung ohne qualitative
Anforderungen einseılt1g und ın ıhrer Absolutheit unhaltbar 1St, WIE S1E
der VO OY’Neıll und Han mi1t orofßer Selbstverständlichkeit vorgeLlrascncn
Antagonismusthese VO Vertrauen und Transparenz Grunde liegt. Man
kann 1Ur m  $ Aass beide Äutoren 1ne überzeichnete Auffassung VO

Transparenz vewählt haben, die eigene Ärgumentatıon (xzunsten einer
umftfassenderen Gesellschattskritik voranzubringen. In Abgrenzung dazu wird
ın den weıteren Untersuchungsschritten 1nNe Definition VO Transparenz
vewählt, Aije fur sıch beansprucht, näher der Gebrauchsweise ın Y-

In Fthık In der Medı7zin 23 (2011) 1771q
37 Han, Transparenzgesellschatt, 78
33 FEbd. /g
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Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Akteure zu verursachen. Akzeptiert 
man die hier vorgenommene Differenzierung, schließt dies keineswegs die 
Möglichkeit aus, dass Einzelforderungen nach mehr Transparenz aus fragwür-
digen Motiven heraus erhoben werden oder dass sie sich in der Masse gar zu 
einem problematischen kollektiven Normierungsdruck verdichten können. 
Eine solche Möglichkeit alleine dürfte indes nicht ausreichen, um einen be-
gründeten Feldzug gegen das Transparenzregulativ zu führen, da man sonst 
auch jedes Küchenmesser aus dem Hausstand entfernen müsste.

Angesichts der mangelnden Differenziertheit im Umgang mit dem Trans-
parenzkonzept ist auch die Einschätzung Han‘s gegenüber dem Vertrauen 
mehr als fraglich: Bei seiner engen Verknüpfung mit aperspektivischen 
Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten verwundert es nicht, dass Han 
Transparenz geradezu als Antinom des Vertrauenskonzepts inszeniert. Wenn 
Vertrauen in Anschluss an Simmel nur „in einem Zustand zwischen Wissen 
und Nicht-Wissen“ möglich ist, und Transparenz für Simmel ein Zustand 
wäre, „in dem jedes Nicht-Wissen eliminiert ist“, dann erübrige sich in einem 
Raum, wo Transparenz herrscht, jedes Vertrauen.32 In vertrauensvollen Be-
ziehungen würde ein Vertrauensgeber hingegen bewusst auf ständige Über-
wachung und Kontrolle verzichten und dadurch dem Vertrauensempfänger 
freie Handlungsräume eröffnen, die dieser in eigener Verantwortung kreativ 
nutzen könnte. Für Han stellt Vertrauen somit das soziale Grundprinzip 
einer auf Freiheit und Verantwortung gründenden Gesellschaft dar, in der 
die Handlungssubjekte ihren Handlungen jenseits einer allgegenwärtigen 
Kontrolle moralische Normen und Werte zu Grunde legen. Transparenz sei 
hingegen das Regulativ einer amoralischen Gesellschaftsordnung, bei der sich 
die Akteure lediglich über die Leistungssteigerung und Gewinnmaximierung 
des anderen versichern wollten, ohne sicher sein zu können, dass darüber 
hinaus moralische Prinzipien verfolgt würden.33 Vor diesem Hintergrund 
setzt Han zu seiner eingangs erwähnten, vernichtenden Kritik am Transpa-
renzimperativ an. 

Wir haben bereits festgestellt, dass die Vorstellung von Transparenz als rein 
formales und unspezifisches Kriterium einer Informierung ohne qualitative 
Anforderungen einseitig und in ihrer Absolutheit unhaltbar ist, so wie sie 
der von O’Neill und Han mit großer Selbstverständlichkeit vorgetragenen 
Antagonismusthese von Vertrauen und Transparenz zu Grunde liegt. Man 
kann nur vermuten, dass beide Autoren eine überzeichnete Auffassung von 
Transparenz gewählt haben, um die eigene Argumentation zu Gunsten einer 
umfassenderen Gesellschaftskritik voranzubringen. In Abgrenzung dazu wird 
in den weiteren Untersuchungsschritten eine Definition von Transparenz 
gewählt, die für sich beansprucht, näher an der Gebrauchsweise in unter-

in: Ethik in der Medizin 23 (2011) 177–189.
32 Han, Transparenzgesellschaft, 78.
33 Ebd. 79.
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schiedlichen vesellschaftlichen Kontexten SEe1IN: Iransparenz mMeılnt Aije
ormale und inhaltliche Zugänglichkeit spezifıschen Sachverhalten be-
ziehungsweise Informationen. S1e kann Adurch eıiınen informationellen Akt
hergestellt werden, der den Kriterien VO VWahrheıt, Vollständigkeıit und
Verständlichkeit genügt.”“ Vor diesem Hintergrund wenden WIr unNns eıner
Verhältnisbestimmung VO Vertrauen und Transparenz L, wobei zunächst
1ne Analyse des Vertrauenskonzeptes notwendig 1STt Angesichts der Vieltäl-
tigkeit VO Vertrauensphänomenen beziehungsweise der vielfältigen Verwen-
dungsweise des Vertrauensbegriffs wiıird qAas zwischenmenschliche Vertrauen
iın den Mittelpunkt der Untersuchungen vestellt, und wird 1ne allzemeine
Bestimmung unternommen .

Zwischenmenschliches Vertrauen

In tast allen Lebensbereichen, b iın privaten oder Ööffentlichen, bildet Ver-
Lrauen 1ne wichtige Grundlage Hır zwischenmenschliche Interaktionen. In-
terpersonales Vertrauen kann als 1ne komplexe „soz1ale DPraxıs“ verstanden
werden,*® dAije Z£UTFr Stabilisierung VO Interaktionen zwischen mıindestens WE
iın einem so71alen Kontext implementierten Akteuren (Menschen, (zruppen,
Institutionen etc.) beiträgt. FEın wesentliches Kennzeichen VO Vertrauensin-
teraktionen 1St, Aass sıch Aje beteiligten Akteure wechselseitig beeinflussen
können, ohne ın ıhren Handlungen determiniert seINn. Damıt sinnvoll
VO Vertrauen vesprochen werden kann, mussen Aje Interaktionsteilnehmer
auch anders handeln können. Ordnet 1IHNAan ıhnen asymmetrische Raollen
(Vertrauensgeber und -empfänger), bedeutet Vertrauen Aas (abstrakte oder
konkrete) „Sıch-Verlassen“ des Vertrauensgebers auf den Vertrauensemp-
fänger iınnerhalb eines vorgepragten kontextuellen Rahmens angesichts des
ungewissen Äusgangs der Interaktion. IDERK Sich-Verlassen ezieht sıch in der
Regzel] auf ıne konkrete Erwartung den Vertrauensemplfänger, dass dieser in
dem vorgegebenen Interaktionsrahmen bestimmte Handlungen aAusubt oder
unterlässt: Ler Vertrauensgeber A darauf, dass CIn Vertrauensempfän-
SCI 1ne€ Handlung LUL oder unterlässt >7 Fıne Erfüllung dieser Erwartung
ermöglicht dem Vertrauensgeber, Ziele verwirklichen, denen ıhm
velegen 1St. 65 Durch dAje prinzipielle Freiwilligkeit einer Vertrauensinteraktion

34 Vel nochmals Beck
345 Ich beziehe miıich In den tolgenden Überlegungen ausschliefllich aut iınterpersonale Ver-

trauenstormen. Darüber hınaus leßen sıch welıltere anthropologısch wıichtige Formen benennen,
AI ıntrapersonal eilne orofße Raflle spielen (Welt-, Seins-, (jOtt- und Selbstvertrauen); vegl.

Bollnow, Neue Geborgenheıt. IDEE Problem elıner Überwindung des Exıstentialısmus,
Stuttgart u A, |

36 Vel für den Begritft „sozJ1ale DPraxıs“ 1M Rahmen der Institution des Versprechens An-
Wwander, Versprechen und Verpflichten, Paderborn 2008, insbesondere 155—-157/.

37 Vel Hartmann, IHE DPraxıs des Vertrauens, Berlın 201 1, 52, für ıe dreistellige Relatı-
onalıtät des Vertrauens.

C Daher 1st dıe Instrumentalıtät eın wesentlicher Aspekt des Vertrauens, WIE eb 50—52,
betont, wenngleıch Vertrauen nıcht ausschlielßhch instrumentell verstehen ISt.
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schiedlichen gesellschaftlichen Kontexten zu sein: Transparenz meint die 
formale und inhaltliche Zugänglichkeit zu spezifischen Sachverhalten be-
ziehungsweise Informationen. Sie kann durch einen informationellen Akt 
hergestellt werden, der den Kriterien von Wahrheit, Vollständigkeit und 
Verständlichkeit genügt.34 Vor diesem Hintergrund wenden wir uns einer 
Verhältnisbestimmung von Vertrauen und Transparenz zu, wobei zunächst 
eine Analyse des Vertrauenskonzeptes notwendig ist. Angesichts der Vielfäl-
tigkeit von Vertrauensphänomenen beziehungsweise der vielfältigen Verwen-
dungsweise des Vertrauensbegriffs wird das zwischenmenschliche Vertrauen 
in den Mittelpunkt der Untersuchungen gestellt, und es wird eine allgemeine 
Bestimmung unternommen.35

3. Zwischenmenschliches Vertrauen

In fast allen Lebensbereichen, ob in privaten oder öffentlichen, bildet Ver-
trauen eine wichtige Grundlage für zwischenmenschliche Interaktionen. In-
terpersonales Vertrauen kann als eine komplexe „soziale Praxis“ verstanden 
werden,36 die zur Stabilisierung von Interaktionen zwischen mindestens zwei 
in einem sozialen Kontext implementierten Akteuren (Menschen, Gruppen, 
Institutionen etc.) beiträgt. Ein wesentliches Kennzeichen von Vertrauensin-
teraktionen ist, dass sich die beteiligten Akteure wechselseitig beeinflussen 
können, ohne in ihren Handlungen determiniert zu sein. Damit sinnvoll 
von Vertrauen gesprochen werden kann, müssen die Interaktionsteilnehmer 
auch anders handeln können. Ordnet man ihnen asymmetrische Rollen zu 
(Vertrauensgeber und -empfänger), bedeutet Vertrauen das (abstrakte oder 
konkrete) „Sich-Verlassen“ des Vertrauensgebers auf den Vertrauensemp-
fänger innerhalb eines vorgeprägten kontextuellen Rahmens angesichts des 
ungewissen Ausgangs der Interaktion. Das Sich-Verlassen bezieht sich in der 
Regel auf eine konkrete Erwartung an den Vertrauensempfänger, dass dieser in 
dem vorgegebenen Interaktionsrahmen bestimmte Handlungen ausübt oder 
unterlässt: Der Vertrauensgeber A vertraut darauf, dass ein Vertrauensempfän-
ger B eine Handlung C tut oder unterlässt.37 Eine Erfüllung dieser Erwartung 
ermöglicht es dem Vertrauensgeber, Ziele zu verwirklichen, an denen ihm 
gelegen ist.38 Durch die prinzipielle Freiwilligkeit einer Vertrauensinteraktion 

34 Vgl. nochmals Beck.
35 Ich beziehe mich in den folgenden Überlegungen ausschließlich auf interpersonale Ver-

trauensformen. Darüber hinaus ließen sich weitere anthropologisch wichtige Formen benennen, 
die intrapersonal eine große Rolle spielen (Welt-, Seins-, Gott- und Selbstvertrauen); vgl. z. 
B. O. Bollnow, Neue Geborgenheit. Das Problem einer Überwindung des Existentialismus, 
Stuttgart [u. a.] 41979.

36 Vgl. für den Begriff „soziale Praxis“ im Rahmen der Institution des Versprechens N. An-
wander, Versprechen und Verpflichten, Paderborn 2008, insbesondere 135–137. 

37 Vgl. M. Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, Berlin 2011, 82, für die dreistellige Relati-
onalität des Vertrauens.

38 Daher ist die Instrumentalität ein wesentlicher Aspekt des Vertrauens, wie ebd. 50–52, 
betont, wenngleich Vertrauen nicht ausschließlich instrumentell zu verstehen ist.
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estehrt fur den Vertrauensempfänger Aie Möglichkeıit, der Erwartung des
Vertrauensgebers entsprechen oder nıiıcht. ID der Vertrauensgeber Risiken
eingeht, dje 1m Falle des Vertrauensbruchs erheblichen materiellen und
ıdeellen Schädigungen und Verletzungen tühren können, sprechen einıge€ AÄAu-

bei Vertrauen OS VO einer Form der „akzeptierten Verletzbarkeit 54

DIie Verletzbarkeit, VO der hier die Rede 1St, wiıird oreifbar, WCNN Vertrauen
nıcht Als ein Akt des Sıch-Verlassens, sondern als en Akt des Änvertrauens
interpretiert wird: DDer Vertrauensgeber rag einem Vertrauensempfän-
SCI Ce1in Vertrauensobjekt (ein wertgeschätztes (zut) beziehungsweise
überlässt ıhm  40 IDERK Modell des Änvertrauens verdeutlicht ferner, wecshalb
be] einer Enttäuschung der Erwartung und be] einem Verlust des Fınsatzes
Mısstrauen entstehen kann. *!

Angesichts der „schlecht bestellten menschlichen Natur“* wurden AWVAT

alternative, explizite Kooperationsformen (Verträge, Versprechen etc.) C{I1-

bliert, dje 1ne höhere Verbindlichkeit zwischen den Kooperationspartnern
verbürgen sollen l iese Kooperationsformen sind 1aber weder in völliger Ahb-
wesenheıt VO Vertrauen möglich,* noch ın allen Sıtuationen AULS zeitlich-
pragmatischen Gründen durchführbar, noch erreichen S1C Adabei die Ethzienz
einer Kooperationsbereitschaft durch Vertrauen.““ Insbesondere iın der tunk-
tional ausdciftferenzierten Gesellschaft, in der WIr ständig m ıt unbekann-
ten Interaktionspartnern und d  I  N Funktionsträgern LUN haben,
schaffrt letztlich Vertrauen einen stabilen Interaktionsrahmen und ermöglıcht
einen koordinierten Fortlauf der Interaktionen, bestimmte eigene Ziele

verwirklichen . * Angesichts der zentralen vesellschaftlichen Bedeutung
vertrauensvoller Interaktionen wenden WIr uns u  z WE wesentlichen Ver-

3“ Batrer, Vertrauen und celne renzen, ın Hartmann/ . OffeeVertrauen. IHE
Grundlage des cso7z71alen Zusammenhalts, Frankturt Maın 2001, 5/—84, ]Diese Verletz-
barkeıt resultiert nıcht LIUL ALLS dem möglıchen Verlust V{ vertrauensval[l übereigneten Ver-
trauensgutern: Wır siınd auch verletzbar, we1l WIr In Vertrauensverhältnissen als DPerso-
1E  - miıissachtet werden können, denen Vertrauen legt“, konstatıiert Hartmann,
Akzeptierte Verletzbarkeiıt. Flemente elıner normatıven T heorıe des Vertrauens, In Z Dh
(2003) 595—412, 399

Al Vel. Bater, 45
Vertrauen 1st ach Laucken, Z=1schenmenschliches Vertrauen. Rahmenentwurt Un

Ideenskızze, Oldenbourg 2001, 3/3, annn MAasSSIV vetährdet, „ WL qA1e vertrauende DPerson wıcer
FErwarten erheblichen Schaden eyLitten hat, WT1 der Schaden nıcht wieder gut gemacht wırd, W
A1e vertrauende Person der Vertrauensperson VWIssSpM der var Absicht unterstellt und WCI1111 A1e
vertrauende Person sıch als hılfloses OÖpfer erfäihrt“

A Vgl CADurrO, Kontrolle IsSt ZzuL Vertrauen 1sSt besser Zum Begründungsverhältnis
zanschen Maral und Okonomie, V{} 26 Julı 7201 1, 1M Internet http://www.capurro.de/
koantroalle html 0.03.201 >

43 Vel. Offe, WIe können WIr UuNSCICH Mıtbürgern Ver.t_rauen? , In Hartmann / Offe ee.
241—294;, 260, der konstatiert: „Keıne Betehlskette, keıne Überwachung, eın Vertrag 1st diıcht
CHUS, Vertrauen völlıg überflüssıg machen.“

AA Vgl Gjambetta, Können WIr dem Vertrauen vertrauen?, In Hartmann/Offe Sg
204—-25/,

A Vel. Hartmann, Einleitung, In Hartmann/Offee /—534,
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besteht für den Vertrauensempfänger die Möglichkeit, der Erwartung des 
Vertrauensgebers zu entsprechen oder nicht. Da der Vertrauensgeber Risiken 
eingeht, die im Falle des Vertrauensbruchs zu erheblichen materiellen und 
ideellen Schädigungen und Verletzungen führen können, sprechen einige Au-
toren bei Vertrauen sogar von einer Form der „akzeptierten Verletzbarkeit“.39 
Die Verletzbarkeit, von der hier die Rede ist, wird greifbar, wenn Vertrauen 
nicht als ein Akt des Sich-Verlassens, sondern als ein Akt des Anvertrauens 
interpretiert wird: Der Vertrauensgeber A trägt einem Vertrauensempfän-
ger B ein Vertrauensobjekt C (ein wertgeschätztes Gut) zu beziehungsweise 
überlässt es ihm.40 Das Modell des Anvertrauens verdeutlicht ferner, weshalb 
bei einer Enttäuschung der Erwartung und bei einem Verlust des Einsatzes 
Misstrauen entstehen kann.41

Angesichts der „schlecht bestellten menschlichen Natur“42 wurden zwar 
alternative, explizite Kooperationsformen (Verträge, Versprechen etc.) eta-
bliert, die eine höhere Verbindlichkeit zwischen den Kooperationspartnern 
verbürgen sollen. Diese Kooperationsformen sind aber weder in völliger Ab-
wesenheit von Vertrauen möglich,43 noch in allen Situationen aus zeitlich-
pragmatischen Gründen durchführbar, noch erreichen sie dabei die Effizienz 
einer Kooperationsbereitschaft durch Vertrauen.44 Insbesondere in der funk-
tional ausdifferenzierten Gesellschaft, in der wir es ständig mit unbekann-
ten Interaktionspartnern und anonymen Funktionsträgern zu tun haben, 
schafft letztlich Vertrauen einen stabilen Interaktionsrahmen und ermöglicht 
einen koordinierten Fortlauf der Interaktionen, um bestimmte eigene Ziele 
zu verwirklichen.45 – Angesichts der zentralen gesellschaftlichen Bedeutung 
vertrauensvoller Interaktionen wenden wir uns nun zwei wesentlichen Ver-

39 A. Baier, Vertrauen und seine Grenzen, in: M. Hartmann/C. Offe (Hgg.), Vertrauen. Die 
Grundlage des sozialen Zusammenhalts, Frankfurt am Main 2001, 37–84, 43. Diese Verletz-
barkeit resultiert nicht nur aus dem möglichen Verlust von vertrauensvoll übereigneten Ver-
trauensgütern: „Wir sind […] auch verletzbar, weil wir in Vertrauensverhältnissen als Perso-
nen missachtet werden können, denen am Vertrauen etwas liegt“, konstatiert M. Hartmann, 
Akzeptierte Verletzbarkeit. Elemente einer normativen Theorie des Vertrauens, in: DZPh 51 
(2003) 395–412, 399.

40 Vgl. Baier, 45.
41 Vertrauen ist nach U. Laucken, Zwischenmenschliches Vertrauen. Rahmenentwurf und 

Ideenskizze, Oldenbourg 2001, 373, dann massiv gefährdet, „wenn die vertrauende Person wider 
Erwarten erheblichen Schaden erlitten hat, wenn der Schaden nicht wieder gut gemacht wird, wenn 
die vertrauende Person der Vertrauensperson Wissen oder gar Absicht unterstellt und wenn die 
vertrauende Person sich als hilfloses Opfer erfährt“. 

42 Vgl. R. Capurro, Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser. Zum Begründungsverhältnis 
zwischen Moral und Ökonomie, vom 26. Juli 2011, im Internet unter: http://www.capurro.de/
kontrolle.html [10.03.2015].

43 Vgl. C. Offe, Wie können wir unseren Mitbürgern vertrauen?, in: Hartmann/Offe (Hgg.), 
241–294, 260, der konstatiert: „Keine Befehlskette, keine Überwachung, kein Vertrag ist dicht 
genug, um Vertrauen völlig überflüssig zu machen.“

44 Vgl. D. Gambetta, Können wir dem Vertrauen vertrauen?, in: Hartmann/Offe (Hgg.), 
204–237, 216.

45 Vgl. M. Hartmann, Einleitung, in: Hartmann/Offe (Hgg.), 7–34, 14.
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trauensaspekten L, bevor der idealtypische Ablauf einer Vertrauensinterak-
t10on rekonstruljert wIird.

Die Präreflextivität I/H’ld Rationalıtät U“  S Vertrauen

W1e jeder AUS eigener Erfahrung weiıfß, wiıird Vertrauen be] zwischenmensch-
lıchen Interaktionen Melst mi1t oroßer Selbstverständlichkeit VOrausSeESCLZL.
LDer Vorgang des Vertrauensgebens und -nehmens bleibt ın der Regel
ausgesprochen SOWI1E unhinterfragt und wiıird TSTI dann 7u Gegenstand der
Reflexion, WECNN eiıner Störung oder einer Nachfrage kommt *® In der
l ıteratur betrachtet IN  z Vertrauen Aaher als 1Ine „Implizit bleibende Einstel-
lung“, die präreflexiv beziehungswelise präkognitiv wirksam 1St, bevor S1E the-
matısiert wiırd. * Fıne Konsequenz Aaraus 1St, Aass Vertrauen nıcht willentlich
herbeigeführt, ezisioNnNIstisch 7U Objekt eiıner Entscheidung vemacht oder
kurzerhand hergestellt werden kann. Vielmehr inden WIr Vertrauen als 1Ine
Einstellung 55 uns VOTLT, WIr konstatieren S1E uns  « 45 Damlıt 1ST nıcht u  C-
schlossen, Aass WIr iın bestimmten Situationen und be] bestimmten Personen
reflektiert MIt Vertrauen umgehen. Man denke 1Ur die bekannte Sıtuation,
Aass 1IHNAan sıch als Ortsunkundiger iın eliner unsicheren Gegend bewegt und
1ne DPerson sucht, dje 1IHNAan nach dem Weo fragen kann. Auf einer kognitiven
Ebene beurteilen WIr dann Vertrauen, versichern uns selner trenzen
und versuchen uns VO lindem Vertrauen schützen. Aufßerdem sind WIr
srößstenteils iın der Lage, nach dem scheinbar automatısıerten Ablauf eliner
präreflexiven Vertrauenshandlung DOST Gründe Hır Aas Vertrauen angeben

können. Entsprechend halten WIr NSCIC Vertrauenshandlungen selten
Hır ırrational. t1wa dje Tatsache, Aass WIr nıcht jedem oleichermafisen Ver-
Lrauen schenken, beziehungsweise Aje Entscheidung, DPerson zutieist
ver-tiraucn, Person hingegen nicht, Hıhren WIr aut rationale Gründe zurück,
VO denen WIr annehmen, Aass S1C auch 1m Moment des Vertrauensfassens
1Ine Wirkungskraft haben Akzeptiert IN  z also Präreflexivität und Rationalıi-
tat als wesentliche Eigenschaften des Vertrauensvorgangs, ”” esteht die orofße

2A6 „Die Thematısierung des Vertrauens bhz7w Vertrauen-Schenkens“ 1st laut Endress, Ver-
LrAauUEeN und Vertrautheit Phänomenologisch-anthropologische Grundlegung, ın Hartmann /
Offe ee. „STETS cschon (latent) eın Krisenindiıkator“.

Ar Vel eb 165 Es S£1 dahıingestellt, WwIE diese Einstellung des Vertrauens 1m Menschen
entsteht: vgl eiwAa dıe Theorıe des Urvertrauens V{} Erik Erikson. Fıne austührliche Analyse
der Vertrauensemstellung Eindet sıch beı Hartmann, IHE DPraxıs des Vertrauens, 155—17/1

A Hartmann, Wer hat Vertrauen vercıjent? Philosophische Krıterien der ertrau-
enswürdıigkeıt“, ın Fischer/T. Kaptow eVertrauen 1m Ungewıssen. 1 eben In offenen
Horıiızonten, ünster 2008, 45—69, 49, der diesen Aspekt WwIE tolgt ıllustriert: 50 wen1g 1C
miıch entscheiden kann, jemanden hassen der lıeben, wen1g annn ıch miıich entscheıden,
jemandem vertrauen.“

Ar ]iese wel Aspekte V{} Vertrauen werden MT In zahlreichen Studıen der Vertrauensfor-
schung ZENANNL, 1aber celten oyleichrangıg berücksichtigt. Je ach theoretischem UÜberbau c<teht
entweder A1e präreflexıve (Z. beı Nıklas Luhmann) der ıe kognitiv-rationale Komponente
(Z. beı Klaus Ofte) 1m /Zentrum des jeweıllıgen Ansatzes, vgl Hartmann, Einleitung, 76 {n
für elne dıiesbezüglıche (Konflıkt-) Analyse.
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trauensaspekten zu, bevor der idealtypische Ablauf einer Vertrauensinterak-
tion rekonstruiert wird. 

3.1 Die Präreflexivität und Rationalität von Vertrauen

Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, wird Vertrauen bei zwischenmensch-
lichen Interaktionen meist mit großer Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. 
Der Vorgang des Vertrauensgebens und -nehmens bleibt in der Regel un-
ausgesprochen sowie unhinterfragt und wird erst dann zum Gegenstand der 
Reflexion, wenn es zu einer Störung oder zu einer Nachfrage kommt.46 In der 
Literatur betrachtet man Vertrauen daher als eine „implizit bleibende Einstel-
lung“, die präreflexiv beziehungsweise präkognitiv wirksam ist, bevor sie the-
matisiert wird.47 Eine Konsequenz daraus ist, dass Vertrauen nicht willentlich 
herbeigeführt, dezisionistisch zum Objekt einer Entscheidung gemacht oder 
kurzerhand hergestellt werden kann. Vielmehr finden wir Vertrauen als eine 
Einstellung „an uns vor, wir konstatieren sie an uns“.48 Damit ist nicht ausge-
schlossen, dass wir in bestimmten Situationen und bei bestimmten Personen 
reflektiert mit Vertrauen umgehen. Man denke nur an die bekannte Situation, 
dass man sich als Ortsunkundiger in einer unsicheren Gegend bewegt und 
eine Person sucht, die man nach dem Weg fragen kann. Auf einer kognitiven 
Ebene beurteilen wir dann unser Vertrauen, versichern uns seiner Grenzen 
und versuchen uns vor blindem Vertrauen zu schützen. Außerdem sind wir 
größtenteils in der Lage, nach dem scheinbar automatisierten Ablauf einer 
präreflexiven Vertrauenshandlung ex post Gründe für das Vertrauen angeben 
zu können. Entsprechend halten wir unsere Vertrauenshandlungen selten 
für irrational. Etwa die Tatsache, dass wir nicht jedem gleichermaßen Ver-
trauen schenken, beziehungsweise die Entscheidung, Person a zutiefst zu 
vertrauen, Person b hingegen nicht, führen wir auf rationale Gründe zurück, 
von denen wir annehmen, dass sie auch im Moment des Vertrauensfassens 
eine Wirkungskraft haben. Akzeptiert man also Präreflexivität und Rationali-
tät als wesentliche Eigenschaften des Vertrauensvorgangs,49 besteht die große 

46 „Die Thematisierung des Vertrauens bzw. Vertrauen-Schenkens“ ist laut M. Endress, Ver-
trauen und Vertrautheit – Phänomenologisch-anthropologische Grundlegung, in: Hartmann/ 
Offe (Hgg.), „stets schon (latent) ein Krisenindikator“.

47 Vgl. ebd. 165 f. Es sei dahingestellt, wie diese Einstellung des Vertrauens im Menschen 
entsteht; vgl. etwa die Theorie des Urvertrauens von Erik Erikson. Eine ausführliche Analyse 
der Vertrauenseinstellung findet sich bei Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 138–171.

48 M. Hartmann, Wer hat unser Vertrauen verdient? Philosophische Kriterien der Vertrau-
enswürdigkeit“, in: M. Fischer/I. Kaplow (Hgg.), Vertrauen im Ungewissen. Leben in offenen 
Horizonten, Münster 2008, 48–69, 49, der diesen Aspekt wie folgt illustriert: „So wenig ich 
mich entscheiden kann, jemanden zu hassen oder zu lieben, so wenig kann ich mich entscheiden, 
jemandem zu vertrauen.“

49 Diese zwei Aspekte von Vertrauen werden zwar in zahlreichen Studien der Vertrauensfor-
schung genannt, aber selten gleichrangig berücksichtigt. Je nach theoretischem Überbau steht 
entweder die präreflexive (z. B. bei Niklas Luhmann) oder die kognitiv-rationale Komponente 
(z. B. bei Klaus Offe) im Zentrum des jeweiligen Ansatzes, vgl. Hartmann, Einleitung, 26 f., 
für eine diesbezügliche (Konflikt-)Analyse.
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Herausforderung darın, beide Aspekte iın en stımmı1ges und lebensnahes Ver-
trauenskonzept integrieren. Nachfolgend werden WE Modelle J;  u
aut diese Schwierigkeit hın exemplarisch untersucht. S1e unterscheiden sıch
darın, W1€ qAas ratıionale Moment 1ne präreflexive Vertrauensinteraktion be-
einflussen kann: (a) entweder als takultatıve Vergabeinstanz, dje Adafür>
Aass Vertrauen 1Ur dann vergeben wird, WCNN sıch der FEınsatz Hır den Ver-
trauensgeber lohnt, oder (b) als Vetoilnstanz, dje dem präreflexiven Impetus,
Vertrauen schenken, wıdrigen Umständen Einhalrt vebietet.

(a) IDERK Model]l wiıird klassıscherweise iınnerhalb Sökonomischer Ent-
scheidungstheorien Veriretfen und 1ST 1im wissenschaftlichen Vertrauensdiskurs

(oder verade wegen) selıner Simplizität überraschend verbreıtet. AÄAus
dieser Perspektive stellt Vertrauen 1ne kalkulijerte Entscheidung über Kon-
trollrechtsübertragungen Marktakteuren dar, die ausschliefslich
der Zielsetzung der Maxımierung des subjektiven Nutzenwertes agıeren.””
Rationale Akteure erbringen zunächst einen materiellen oder ımmatenellen
FEınsatz (zum Beispiel (süter oder Geheimnisse) als Vorleistung in die nterak-
t10N; die Gegenleistung dafür kann AU S unterschiedlichen strukturellen Orga-
ben nıcht oleichzeitig erfolgen. IDE) 1m Falle des Vertrauensbruchs keiner
Gegenleistung kommt und die Vorleistung adurch verloren oveht, stellt sıch
dje Frage, W1€ 1ne mögliche Nutzenmaxımlerung angesichts der einseıtigen
„riskanten Vorleistung“ Luhmann) des Vertrauensgebers autrechtzuer-
halten 1STt IBDIE vatıonal qmMoice-Theorie erwagt hierbei VOT allem WEeI1 Möglıch-
keiten, dje der Vertrauensgeber ufLzen kann, sein Rısıko mindern:?!
dje Bereitstellung Sökonomischer NYEIZE und Aje Akquirierung erwliesenen
Wissens (zum Beispiel auf Grund direkter Beobachtung oder bewährter kau-
saler Theorien), Adamıt der Vertrauensgeber prognostizıeren kann, W1€E der
Vertrauensempfänger handeln wIird. IDE) 1Ur VaSC Wiıssensgrundlagen
über Personen beziehungsweise Situationen o1bt,”* bleibt der Vertrauensakt
iın 1Ine Risikokalkulation eingebettet, be] der dje möglichen Konsequenzen
(Gewinn- und Verlustchancen) einer Vertrauensentscheidung der Be-
dingung des tehlenden oder unvollständigen Wıssens eingeschätzt und den

5( Vel. Endress, Vertrauen und Vertrautheıit, 165, der anderer Stelle ( Vertrauen, Bieleteld
2002, 45 anhand des ÄAnsatzes V{ James Coleman elinen Überblick ber Vertrauens-
konzepte In der Okonomıie verschattt. Für elne Krnitik des Öökonomistischen ÄAnsatzes vel. auch

Bierhoff, Unsıicherheıit und Vertrauen, In: Fischer/T. Kaptow gg. Vertrauen 1
Ungewıssen. 1 eben In Oftfenen Horıiızonten, ünster 2008, s/—] 12, 46—95

Vel. /. Coteman, Grundlagen der Sozialtheorie; Band Handlungen und Handlungs-
SYSLEME, München 1991, 39 6—405 Daher unterstutze dıe Etablierung V{ sanktionsbelegten
Normen vertrauensvaolle Interaktionen: vgl eb 146

a Jeder Vertrauensvorschuss 1st mMIıt den bısherigen Erfahrungen und Induktionsschlüssen 1m
rationalen Siınne nıcht einholbar, Aa WIr WwIE Endress, Vertrauen und Vertrautheıit, 166, zeigt
zeıtlıch, räumlıch und soz1a1 veneralısieren. Sotern Vertrauen A1e Berechnung wahrscheinlicher
Zukunttsereignisse übersteligt, ctellen Sımmel, Sozlologıe. Untersuchungen ber A1e Formen
der Vergesellschattung, In Ders., CGGesamtausgabe, herausgegeben V{ Rammstedt; Band 11,
Frankturt Maın 1992, 393; und A ( iddens, Konsequenzen der Moderne, Frankturt Maın,

45 {n elne Analogıe Zzu (Treılıch phılosophiısch verstandenen) C lauben her

377377

Vertrauen durch transparenz

Herausforderung darin, beide Aspekte in ein stimmiges und lebensnahes Ver-
trauenskonzept zu integrieren. – Nachfolgend werden zwei Modelle genau 
auf diese Schwierigkeit hin exemplarisch untersucht. Sie unterscheiden sich 
darin, wie das rationale Moment eine präreflexive Vertrauensinteraktion be-
einflussen kann: (a) entweder als fakultative Vergabeinstanz, die dafür sorgt, 
dass Vertrauen nur dann vergeben wird, wenn sich der Einsatz für den Ver-
trauensgeber lohnt, oder (b) als Vetoinstanz, die dem präreflexiven Impetus, 
Vertrauen zu schenken, unter widrigen Umständen Einhalt gebietet.

(a) Das erste Modell wird klassischerweise innerhalb ökonomischer Ent-
scheidungstheorien vertreten und ist im wissenschaftlichen Vertrauensdiskurs 
trotz (oder gerade wegen) seiner Simplizität überraschend verbreitet. Aus 
dieser Perspektive stellt Vertrauen eine kalkulierte Entscheidung über Kon-
trollrechtsübertragungen unter Marktakteuren dar, die ausschließlich unter 
der Zielsetzung der Maximierung des subjektiven Nutzenwertes agieren.50 
Rationale Akteure erbringen zunächst einen materiellen oder immateriellen 
Einsatz (zum Beispiel Güter oder Geheimnisse) als Vorleistung in die Interak-
tion; die Gegenleistung dafür kann aus unterschiedlichen strukturellen Vorga-
ben nicht gleichzeitig erfolgen. Da es im Falle des Vertrauensbruchs zu keiner 
Gegenleistung kommt und die Vorleistung dadurch verloren geht, stellt sich 
die Frage, wie eine mögliche Nutzenmaximierung angesichts der einseitigen 
„riskanten Vorleistung“ (N. Luhmann) des Vertrauensgebers aufrechtzuer-
halten ist. Die rational choice-Theorie erwägt hierbei vor allem zwei Möglich-
keiten, die der Vertrauensgeber nutzen kann, um sein Risiko zu mindern:51 
die Bereitstellung ökonomischer Anreize und die Akquirierung erwiesenen 
Wissens (zum Beispiel auf Grund direkter Beobachtung oder bewährter kau-
saler Theorien), damit der Vertrauensgeber prognostizieren kann, wie der 
Vertrauensempfänger handeln wird. Da es stets nur vage Wissensgrundlagen 
über Personen beziehungsweise Situationen gibt,52 bleibt der Vertrauensakt 
in eine Risikokalkulation eingebettet, bei der die möglichen Konsequenzen 
(Gewinn- und Verlustchancen) einer Vertrauensentscheidung unter der Be-
dingung des fehlenden oder unvollständigen Wissens eingeschätzt und den 

50 Vgl. Endress, Vertrauen und Vertrautheit, 163, der an anderer Stelle (Vertrauen, Bielefeld 
2002, 34–39) anhand des Ansatzes von James S. Coleman einen Überblick über Vertrauens-
konzepte in der Ökonomie verschafft. Für eine Kritik des ökonomistischen Ansatzes vgl. auch 
H. W. Bierhoff, Unsicherheit und Vertrauen, in: M. Fischer/I. Kaplow (Hgg.), Vertrauen im 
Ungewissen. Leben in offenen Horizonten, Münster 2008, 87–112, 96–98.

51 Vgl. J. S. Coleman, Grundlagen der Sozialtheorie; Band 1: Handlungen und Handlungs-
systeme, München 1991, 396–405. Daher unterstütze die Etablierung von sanktionsbelegten 
Normen vertrauensvolle Interaktionen; vgl. ebd. 146.

52 Jeder Vertrauensvorschuss ist mit den bisherigen Erfahrungen und Induktionsschlüssen im 
rationalen Sinne nicht einholbar, da wir – wie Endress, Vertrauen und Vertrautheit, 166, zeigt – 
zeitlich, räumlich und sozial generalisieren. Sofern Vertrauen die Berechnung wahrscheinlicher 
Zukunftsereignisse übersteigt, stellen G. Simmel, Soziologie. Untersuchungen über die Formen 
der Vergesellschaftung, in: Ders., Gesamtausgabe, herausgegeben von O. Rammstedt; Band 11, 
Frankfurt am Main 1992, 393; und A. Giddens, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt am Main, 
31999, 48 f., eine Analogie zum (freilich philosophisch verstandenen) Glauben her.
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erwartenden Konsequenzen vegenübergestellt werden, die AUS den and-
lungsalternativen resultieren können. Irot7z des Rısıkos schenkt der h0mM0
DECONOMAICUS Vertrauen, Aa andernftfalls wirtschaftrtlich handlungsunfähig
würde: Er könnte keine Tauschverhältnisse eingehen, oder dijese waren mi1t
unverhältnismäfßsig hohen Kosten verbunden.

Insgesamt wiıird 7zwıischenmenschliches Vertrauen iınnerhalb des entschei-
dungstheoretischen Änsatzes aut qAas Resultat eINEes rationalen Abwägungs-
PFOZCSSCS reduziert. Hierbel versucht der Vertrauensgeber, Ungewissheiten
über Aas zukünftige Handeln des Vertrauensempfängers mMınım ı eren>*
und auf eıner soöliden Wissensbasıs lediglich „ein mınımales und gesicher-
ICS Vertrauen“ schenken. l iese Auffassung Irrtiert: Ist Vertrauen nıcht
adurch charakterisiert, Aass Ce1in Vertrauensgeber weder vollständige Infor-
matıonen über den Interaktionsteilnehmer ZUL Verfügung hat, noch dieshbe-
zügliche Nachforschungen anstellt?> Nur be] einer weitgehenden Befreiung
VO Selbstvergewisserungsschritten und Risikokalkulationen kann sıch dje
komplexitätsreduzierende Wirkung VO Vertrauen enttalten >7 Okonomische
Vertrauensmodelle ocratecn SOMIt verade dem Punkt iın Bedrängnis,
darum veht, Aje präreflexive Komponente adäquat berücksichtigen.

FEın denkbarer Äusweg kann darın bestehen, verschiedene Beziehungstypen
unterscheiden, die sıch dAurch die dominijerende Wirksamkeit eiıner der bei-

den Vertrauenskomponenten auf den Vertrauensakt auszeichnen, während der
andere Aspekt VO geringerem Einfluss bleibrt >8 Beispielsweise sind Intım-
und Freundschaftsbeziehungen veradezu ausschliefslich durch dje Prärefle-
X]VItÄt des Vertrauens vekennzeichnet, während be] diesen Beziehungstypen
nıcht nach Gründen Hır Aas Vertrauensverhältnis vesucht wıird. Im Unter-
schied dazu I1USS beı InNCNH, tunktionalen Beziehungen (zum Beispiel
Arzt-Patienten-Beziehungen) cher VO eıner reflexiv-rationalen Form des
Vertrauens AaUS  SC werden, dAje 1nNe sektorale, qAas heifit bereichsspe-

H Vel Vollmar, Vertrauen und Koanstruktion V{ Wıirkliıchkeiten. Fıne epistemologiısch
tuncherte Konzeption MIt Implikationen für dıe Sökonomische Theoriebildung, Norderstedt
200/, 47

A Bezüglıch des Mındestmalies Wıssen kommt Lagerspetz, Vertrauen als zeIst1gESs Phä-
In Hartmann/ Offe ge 5—-1 100, ZU Kalkfyil: „Wenn WIr Vertirauen wollen,

collte sıch dıe Summe UNSCICI C ründe für dieses Vertrauen proportional dem Wert
der Sache verhalten, ıe aut dem Spiel csteht_ “

e Vel Batrer, Z
56 „Der Verzicht aut Nachtorschungen“, betont CS Hartmann, Wer hat Vertrauen

verdient?, ö 1, „hängt nıcht den renzen melnes rationalen Vermögens, hat auch keinen
zeıitlichen Index, Ist vıelmehr nNormatıv zewollt, we1l C ZU Vertrauen vehört, dem ancderen
elinen Freiraum einzuräumen, innerhalb dessen MIt dem veschenkten Vertrauen £TYTan e wWOor-

tungsvoll (oder verantwortungslos) umgehen annn  «
f Selt der soziologıischen Analyse V{ Luhmann, Vertrauen. Fın Mechanısmus der Re-

duktion coz1aler Komplexıtät, Konstanz/München Ist CS Onsens, 24SS$S Vertrauen durch
ıe Stabilisierung V{() Erwartungen elne komplexıtätsreduzierende Funktion ZUL Überwindung
V{ Handlungsbarrıeren innehat, ıe aut der Sach- und Z eitdimension entstehen.

5 Vel Endress, Vertrauen, /2—77; und Hartmann, Wer hat Vertrauen verdient?, 0}
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zu erwartenden Konsequenzen gegenübergestellt werden, die aus den Hand-
lungsalternativen resultieren können.53 Trotz des Risikos schenkt der homo 
oeconomicus Vertrauen, da er andernfalls wirtschaftlich handlungsunfähig 
würde: Er könnte keine Tauschverhältnisse eingehen, oder diese wären mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden.

Insgesamt wird zwischenmenschliches Vertrauen innerhalb des entschei-
dungstheoretischen Ansatzes auf das Resultat eines rationalen Abwägungs-
prozesses reduziert. Hierbei versucht der Vertrauensgeber, Ungewissheiten 
über das zukünftige Handeln des Vertrauensempfängers zu minimieren54 
und auf einer soliden Wissensbasis lediglich „ein minimales und gesicher-
tes Vertrauen“ zu schenken.55 Diese Auffassung irritiert: Ist Vertrauen nicht 
dadurch charakterisiert, dass ein Vertrauensgeber weder vollständige Infor-
mationen über den Interaktionsteilnehmer zur Verfügung hat, noch diesbe-
zügliche Nachforschungen anstellt?56 Nur bei einer weitgehenden Befreiung 
von Selbstvergewisserungsschritten und Risikokalkulationen kann sich die 
komplexitätsreduzierende Wirkung von Vertrauen entfalten.57 Ökonomische 
Vertrauensmodelle geraten somit gerade an dem Punkt in Bedrängnis, wo es 
darum geht, die präreflexive Komponente adäquat zu berücksichtigen. 

Ein denkbarer Ausweg kann darin bestehen, verschiedene Beziehungstypen 
zu unterscheiden, die sich durch die dominierende Wirksamkeit einer der bei-
den Vertrauenskomponenten auf den Vertrauensakt auszeichnen, während der 
andere Aspekt von geringerem Einfluss bleibt.58 Beispielsweise sind Intim- 
und Freundschaftsbeziehungen geradezu ausschließlich durch die Prärefle-
xivität des Vertrauens gekennzeichnet, während bei diesen Beziehungstypen 
nicht nach Gründen für das Vertrauens verhältnis gesucht wird. Im Unter-
schied dazu muss bei anonymen, funktionalen Beziehungen (zum Beispiel 
Arzt-Patienten-Beziehungen) eher von einer reflexiv-rationalen Form des 
Vertrauens ausgegangen werden, die eine sektorale, das heißt bereichsspe-

53 Vgl. B. Vollmar, Vertrauen und Konstruktion von Wirklichkeiten. Eine epistemologisch 
fundierte Konzeption mit Implikationen für die ökonomische Theoriebildung, Norderstedt 
2007, 42 f.

54 Bezüglich des Mindestmaßes an Wissen kommt O. Lagerspetz, Vertrauen als geistiges Phä-
nomen, in:. Hartmann/Offe (Hgg.), 85–113, 100, zum Kalkül: „Wenn wir vertrauen wollen, 
sollte sich die Summe unserer guten Gründe für dieses Vertrauen proportional zu dem Wert 
der Sache verhalten, die auf dem Spiel steht.“

55 Vgl. Baier, 71.
56 „Der Verzicht auf Nachforschungen“, so betont es Hartmann, Wer hat unser Vertrauen 

verdient?, 51, „hängt nicht an den Grenzen meines rationalen Vermögens, er hat auch keinen 
zeitlichen Index, er ist vielmehr normativ gewollt, weil es zum Vertrauen gehört, dem anderen 
einen Freiraum einzuräumen, innerhalb dessen er mit dem geschenkten Vertrauen verantwor-
tungsvoll (oder verantwortungs los) umgehen kann.“

57 Seit der soziologischen Analyse von N. Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Re-
duktion sozialer Komplexität, Konstanz/München 52014, ist es Konsens, dass Vertrauen durch 
die Stabilisierung von Erwartungen eine komplexitätsreduzierende Funktion zur Überwindung 
von Handlungsbarrieren innehat, die auf der Sach- und Zeitdimension entstehen.

58 Vgl. Endress, Vertrauen, 72–77; und Hartmann, Wer hat unser Vertrauen verdient?, 50.



VERTRAUEN RANSPARENZ

zılısche und diesbezüglich fragıle DPraxıs darstellt °° Andererseits läset
sıch Aas Dominanzmodell einwenden sind auch CNSC Freundschafts-
beziehungen nıcht völlig treı VO Rationalıtät, WCNN IDAn sıch VO Augen
führt, Aass S1C einer Entwicklung unterworten Sind: Werden anfangs weniıger
wertvolle Vertrauensobjekte anvertraut, wächst aut Grund der persönlichen
Erfahrung qAas Vertrauen zunehmend. Umgekehrt scheinen auch profess10-
nelle Beziehungen VOoO einem präreflexiven Vertrauensvors ChUSS leben,
WCNN der Vertrauensgeber den Interaktionsteilnehmer nıcht kennt und 1ne
Vertrauensinteraktion angesichts des eingesetzten Vertrauensobjektes (zum
Beispiel die Gesundheit des Patienten) irrational erscheinen musste. IDEK L Io-
mıinanzmodell] 1ST AMAT in der Lage, Beziehungstypen identifizieren, iın de-
NC  m} Vertrauensinteraktionen der Skonomischen Sichtweise nıcht
aut kalkulatorischer Ebene zustande kommen, gerat 1aber be] der rage nach
der Integration beider Vertrauenskomponenten ebenftalls iın Schwierigkeiten.
Wıe die Einwände zeigen, 11U55 en lebensnahes Vertrauensmodell iın der Lage
se1n, Aje Bedeutung hbeider Vertrauenskomponenten in allen Beziehungsfor-
INCN wiederzugeben, ohne Aass beide Aspekte in den verschiedenen Be7z1e-
hungstypen oleichrang1g 7u TIragen kommen mussten.

(b) FEınen alternatıven und audßerst plausiblen Lösungsvorschlag hat Martın
Hartmann entwickelt. Ausgangspunkt seiner Überlegung 1ST dje Annahme,
Aass jeder Mensch 1ne Einstellung des Vertrauens hat, dje sıch uns aufdrängt
und <elhst kein Gegenstand einer Wahl] seın kann. Obschon uUuNsCcCICTL: eigent-
lıchen Natur entspreche, Vertrauen schenken, und diese Einstellung nıcht
willentlich herbeigeführt werden könne, bestünde ennoch dje Möglichkeit,
dem „Praktischwerden“ dijeser Einstellung S1EHAtIV (zum Beispiel AUS Fatıona-
len Gründen) widersprechen. Kern der DPosition Hartmanns 1ST SOMIt 1ne
Trennung zwischen eliner generellen vertrauensvollen Einstellung und einer
onkreten vertrauensvollen Handlung. WShrend Aije Einstellung des Ver-
LFAUENS <elbst nıcht entscheidungsabhäng1g sel, lieise sıch dje Frage, ob 1IHNAan

vemäfs dieser Einstellung handeln solle, als Gegenstand einer Entscheidung
aufftassen ®1 I hes entspricht einer Beobachtung, die WIr häufig in Momenten
machen können, WCNN mi1t UuNsSsSCICMM Vertrauen wird: Wır stellen uns

dann Aje Frage, b WIr UuNsSsScCICM Vertrauen folgen sollen oder nıcht.®? Fokus-
SIert 1IHNAan den VO Hartmann beschriebenen Übergang VO der Einstellung

&b Vel. Laucken, 1 S0 „Fınem ÄArzt INa 111a In Gesundheiutsangelegenheıiten vertrauen, S@1-
L1  — Ratschlägen In Fınanzangelegenheıten dagegen misstrauen. Wr sektoralısıeren VEereirau-

ensbezüglıch z7ischen verschiedenen Interakteuren un d innerhalb e1ines Akteurs z7ischen
verschiedenen Themen.“

U Hartmann, IHE DPraxıs des Vertrauens.
Vel. ders., Wer hat Vertrauen verdient?, 49 Wenn nıcht jede Vertrauensemstellung

zugleich elne vertrauensvaolle Handlung ach sıch zieht, ctellt das Praktischwerde der ertrau-
ensemstellung für Hartmann, IHE DPraxıs des Vertrauens, 4 nıchts wenıger als A1e Nagelprobe
für das Vorliegen V{ Vertrauen dar „Die Einstellung des Vertrauens vervollständıgt sıch SC
wissermafßen PrSI In konkreten Akten; S1E erhält durch diese kte ıhre Sättigung.“

62 Vel. eb

379379

Vertrauen durch transparenz

zifische und diesbezüglich fragile Praxis darstellt.59 Andererseits – so lässt 
sich gegen das Dominanzmodell einwenden – sind auch enge Freundschafts-
beziehungen nicht völlig frei von Rationalität, wenn man sich vor Augen 
führt, dass sie einer Entwicklung unterworfen sind: Werden anfangs weniger 
wertvolle Vertrauensobjekte anvertraut, wächst auf Grund der persönlichen 
Erfahrung das Vertrauen zunehmend. Umgekehrt scheinen auch professio-
nelle Beziehungen von einem präreflexiven Vertrauensvorschuss zu leben, 
wenn der Vertrauensgeber den Interaktionsteilnehmer nicht kennt und eine 
Vertrauensinteraktion angesichts des eingesetzten Vertrauensobjektes (zum 
Beispiel die Gesundheit des Patienten) irrational erscheinen müsste. Das Do-
minanzmodell ist zwar in der Lage, Beziehungstypen zu identifizieren, in de-
nen Vertrauensinteraktionen – entgegen der ökonomischen Sichtweise – nicht 
auf kalkulatorischer Ebene zustande kommen, gerät aber bei der Frage nach 
der Integration beider Vertrauenskomponenten ebenfalls in Schwierigkeiten. 
Wie die Einwände zeigen, muss ein lebensnahes Vertrauensmodell in der Lage 
sein, die Bedeutung beider Vertrauenskomponenten in allen Beziehungsfor-
men wiederzugeben, ohne dass beide Aspekte in den verschiedenen Bezie-
hungstypen gleichrangig zum Tragen kommen müssten.

(b) Einen alternativen und äußerst plausiblen Lösungsvorschlag hat Martin 
Hartmann entwickelt.60 Ausgangspunkt seiner Überlegung ist die Annahme, 
dass jeder Mensch eine Einstellung des Vertrauens hat, die sich uns aufdrängt 
und selbst kein Gegenstand einer Wahl sein kann. Obschon es unserer eigent-
lichen Natur entspreche, Vertrauen zu schenken, und diese Einstellung nicht 
willentlich herbeigeführt werden könne, bestünde dennoch die Möglichkeit, 
dem „Praktischwerden“ dieser Einstellung situativ (zum Beispiel aus rationa-
len Gründen) zu widersprechen. Kern der Position Hartmanns ist somit eine 
Trennung zwischen einer generellen vertrauensvollen Einstellung und einer 
konkreten vertrauensvollen Handlung. Während die Einstellung des Ver-
trauens selbst nicht entscheidungsabhängig sei, ließe sich die Frage, ob man 
gemäß dieser Einstellung handeln solle, als Gegenstand einer Entscheidung 
auffassen.61 Dies entspricht einer Beobachtung, die wir häufig in Momenten 
machen können, wenn es mit unserem Vertrauen ernst wird: Wir stellen uns 
dann die Frage, ob wir unserem Vertrauen folgen sollen oder nicht.62 Fokus-
siert man den von Hartmann beschriebenen Übergang von der Einstellung 

59 Vgl. Laucken, 180: „Einem Arzt mag man in Gesundheitsangelegenheiten vertrauen, sei-
nen Ratschlägen in Finanzangelegenheiten dagegen misstrauen. Wir sektoralisieren vertrau-
ensbezüglich zwischen verschiedenen Interakteuren und innerhalb eines Akteurs zwischen 
verschiedenen Themen.“ 

60 Vgl. v. a. Hartmann, Die Praxis des Vertrauens.
61 Vgl. ders., Wer hat unser Vertrauen verdient?, 49. Wenn nicht jede Vertrauenseinstellung 

zugleich eine vertrauensvolle Handlung nach sich zieht, stellt das Praktischwerden der Vertrau-
enseinstellung für Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 94 nichts weniger als die Nagelprobe 
für das Vorliegen von Vertrauen dar: „Die Einstellung des Vertrauens vervollständigt sich ge-
wissermaßen erst in konkreten Akten; sie erhält durch diese Akte ihre Sättigung.“

62 Vgl. ebd. 86.
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Z£UE Handlung, Fällt Vertrauen SOMIt nıcht völlig AULS dem Bereich des ratıional
Entscheidbaren, W1€ dAje präreflexive Komponente suggerlert. IIIie Ratıona-
lıtät des Vertrauens bemesse sıch dabe] jedoch nicht, W1€ Hartmann betont,

einem explizıt durchgeführten, argumentatıv estrukturierten Beweısverfahren, das
MIr den anderen als vertrauenswürdiıg auswelst; &N bemisst sıch vielmehr daran, SS MIr
berechtigte 7 weıte] der Auftrichtigkeıit des anderen fehlen. Dieses Fehlen wırd nıcht als
Endpunkt eINeEes Beweisvertahrens bewusst konstatiert; 6N erg1ıbt sıch AL S eliner habıtua-
lısıerten Urteilskraft, dıe oftfen 1sSt $lr möglıche Ciründe Un Zeichen des 1sstrauens.®

Aaut Hartmann resultiert der Entscheidungsspielraum, über den e1in Vertrau-
ensgeber 1m Umgang MIt der präreflexiven Vertrauenseinstellung verfügt, 14A115

eliner Art ratiıonalem „Vetorecht“ der habitualisierten Urteilkraft der ber-
vangsstelle 7Zu praktizierten Vertrauen. l ieses Vetorecht basıere aut (Gsrün-
den und „Zeichen des Mısstrauens“, die verhindern könnten, Aass „eline Fın-
stellung, Aje schon Aa 1St, Z£UE Grundlage vertrauensvollen Handelns wirdl“s+
Die vertrauensrelevanten Gründe, Aije WIr fu T eınen Vertrauensvorschuss
haben, mussten demzufolge nıcht explizıt se1IN, 1Ne Vertrauenspraxıs

tragen.” Im Gegenteil: Sotern S1C mMelst iın einer implizıten Welse Hart-
11A4n spricht VO einem „Bewusstsein tehlender 7 weitel“ dje Interaktion
LraZch, entlasten S1C VO einer welteren Vertrauensreflexion. Dadurch werde
ein aufwendiges Beweisvertahren über dje Vertrauenswürdigkeit des anderen
obsolet, welches die Praktikabilität elner Vertrauensinteraktion untermıinıeren
würde. In Fortführung djeses Gedankens 1ST kein Zutfall, Aass Hartmann
die „Oftenheıit Hır mögliche Gründe“ der „habıitualisierten Urteilskraft“
verortet.® Dadurch sind Vertrauensinteraktionen eben nıcht pPErmancntL eiıner
Reflexion unterworlfen; vielmehr kann dje Ansprechbarkeıt der Urteilskratt
fu T Gründe auch präreflexiv oder AutOoMmMatısıert erfolgen. Insgesamt zeıgt
Hartmann iın seinem äufßerst gvelungenen Vorsto(fß, W1€ dje beiden zentralen
Komponenten des Vertrauens iın ein lebensnahes Vertrauenskonzept integ-
rlert werden können. ÄAusgerüstet m ıt diesem theoretischen Fundament
wenden WIr uUuNnsSs u der Bestimmung des chronologischen Ahblaufs eıner
Vertrauensinteraktion

67 Hartmann, Akzeptierte Verletzbarkeiıt. Flemente elıner normatıven Theorı1e des Vertrauens,
ınZ 4 1 (2003) 595—412, 401

64 Ders., Wer hat Vertrauen verdient?, 49 Miıt (sambetta, 255, lässt sıch iıroanısch ergan-
„ Vertrauen Ist elne eıgenartıge Überzeugung, A1e nıcht aut Beweılsen, ondern aut einem

Mangel Gegenbeweılnsen eründet elne Eıgenschatt, ıe CS tür mutwillıge Zerstörung antällıg
macht.“ Aut ıe erwähnten Vertrauensgründe vehe 1C weıter näher e1in.

65 Vel Hartmann, IHE DPraxıs des Vertrauens, 15
66 Ebd 769 konzıpıert Alese Urteilskratt ach dem Entwurt der „doxastıschen Verant-

wortung“” V{} John MecDowell: WIr lassen U1L11'  7 normalen Umständen V{} der Annahme
leıten, 2S$ andere wahrhafttıg siınd und werden LIUL annn misstrauısch, WCI1111 U1  7 berechtigte
7 weıtel kommen.
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zur Handlung, fällt Vertrauen somit nicht völlig aus dem Bereich des rational 
Entscheidbaren, wie es die präreflexive Komponente suggeriert. Die Rationa-
lität des Vertrauens bemesse sich dabei jedoch nicht, wie Hartmann betont,

an einem explizit durchgeführten, argumentativ strukturierten Beweisverfahren, das 
mir den anderen als vertrauenswürdig ausweist; es bemisst sich vielmehr daran, dass mir 
berechtigte Zweifel an der Aufrichtigkeit des anderen fehlen. Dieses Fehlen wird nicht als 
Endpunkt eines Beweisverfahrens bewusst konstatiert; es ergibt sich aus einer habitua-
lisierten Urteilskraft, die offen ist für mögliche Gründe und Zeichen des Misstrauens.63

Laut Hartmann resultiert der Entscheidungsspielraum, über den ein Vertrau-
ensgeber im Umgang mit der präreflexiven Vertrauenseinstellung verfügt, aus 
einer Art rationalem „Vetorecht“ der habitualisierten Urteilkraft an der Über-
gangsstelle zum praktizierten Vertrauen. Dieses Vetorecht basiere auf Grün-
den und „Zeichen des Misstrauens“, die verhindern könnten, dass „eine Ein-
stellung, die schon da ist, zur Grundlage vertrauensvollen Handelns wird“64. 
Die vertrauensrelevanten Gründe, die wir für einen Vertrauensvorschuss 
haben, müssten demzufolge nicht explizit sein, um eine Vertrauenspraxis 
zu tragen.65 Im Gegenteil: Sofern sie meist in einer impliziten Weise – Hart-
mann spricht von einem „Bewusstsein fehlender Zweifel“ – die Interaktion 
tragen, entlasten sie von einer weiteren Vertrauensreflexion. Dadurch werde 
ein aufwendiges Beweisverfahren über die Vertrauenswürdigkeit des anderen 
obsolet, welches die Praktikabilität einer Vertrauensinteraktion unterminieren 
würde. In Fortführung dieses Gedankens ist es kein Zufall, dass Hartmann 
die „Offenheit für mögliche Gründe“ in der „habitualisierten Urteilskraft“ 
verortet.66 Dadurch sind Vertrauensinteraktionen eben nicht permanent einer 
Reflexion unterworfen; vielmehr kann die Ansprechbarkeit der Urteilskraft 
für Grün de auch präreflexiv oder automatisiert erfolgen. Insgesamt zeigt 
Hartmann in seinem äußerst gelungenen Vorstoß, wie die beiden zentralen 
Komponenten des Vertrauens in ein lebensnahes Vertrauenskonzept integ-
riert werden können. – Ausgerüstet mit diesem theoretischen Fundament 
wenden wir uns nun der Bestimmung des chronologischen Ablaufs einer 
Vertrauensinteraktion zu.

63 Hartmann, Akzeptierte Verletzbarkeit. Elemente einer normativen Theorie des Vertrauens, 
in: DZPh 51 (2003) 395–412, 401. 

64 Ders., Wer hat unser Vertrauen verdient?, 49. Mit Gambetta, 235, lässt sich ironisch ergän-
zen: „Vertrauen ist eine eigenartige Überzeugung, die nicht auf Beweisen, sondern auf einem 
Mangel an Gegenbeweisen gründet – eine Eigenschaft, die es für mutwillige Zerstörung anfällig 
macht.“ Auf die erwähnten Vertrauensgründe gehe ich weiter unten näher ein.

65 Vgl. Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 18 f.
66 Ebd. 269 f. konzipiert diese Urteilskraft nach dem Entwurf der „doxastischen Verant-

wortung“ von John McDowell: Wir lassen uns unter normalen Umständen von der Annahme 
leiten, dass andere wahrhaftig sind und werden nur dann misstrauisch, wenn uns berechtigte 
Zweifel kommen. 
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Die idealtypische Vertrauensinteraktion

Beı eıner Vertrauensinteraktion lassen sıch dAje Interaktionsteilnehmer VO

konstitutiven Erwartungen leiten, dje S1E AULS der Regelhaftigkeit der S1tua-
t10on und dem vemeinsamen Hıintergrundwissen diese Regeln iınnerhalb
e1INes vorgepragten kontextuellen Rahmens vewınnen.“ DDer Vorgang des
Vertrauengebens und -nehmens 1ST Aaher bestimmte konstitutive Regeln
vebunden, deren konventionelle Befolgung dije Funktionsfähigkeit dieser
z1alen DPraxıs überhaupt TSTI vewährleistet. Angesichts vorangehender ber-
legungen läsest sıch folgender idealtypischer Ablauf einer Vertrauensinterak-
t10on rekonstruleren: (a) DIie Inıtiatiıve eliner Vertrauensinteraktion liegt beim
Vertrauensgeber, der seın Vertrauen ın der Regel unausgesprochen vergıibt
( Vertrauensinitiative) Hierbei wiıird 1ne allgemeine Vertrauenseinstellung
des Vertrauensgebers praktisch, sOfern hinreichende Gründe vorliegen.“ Mıt
der Vertrauensinitlative sind konkrete normatıve Erwartungen den Ver-
trauensempfänger verbunden, nämlich solche, Aass dieser ın dem VOLSCS
benen Interaktionsrahmen bestimmte Handlungen ausubt oder unterliässt ”©
(b) Anschlieflend erfolgt ıne 7 Melst implizite Annahme der Vertrauensgabe
durch den Vertrauensempfänger, Aje mi1t der Annahme der Erwartungen des
Vertrauensgebers verbunden 1ST (Vertrauensannahme) . Be1l der Annahme E
sıch der Vertrauensempfänger Hır dAje Realisierung der spezifischen Erwar-
Lung, die mi1t der Vertrauensgabe verknüpft sind, freiwillie verpflichten.”‘ SO-
tern die Vertrauensannahrne stillschweigend erfolgen kann, oilt dje schwache
Annahmebedingung, Aass der Vertrauensempfänger nıcht die Vertrau-
ensgabe intervenıiert, qAas heifst diese OÖffensichrtlich nıcht 1Ablehnt. Anderntalls
könnte Vertrauen nıcht komplexitätsreduzierend fungleren. (C) ach einem
zeitlichen Abstand bedarf eıner Realisierung der vertrauensasso7z711erten
Erwartungen des Vertrauensgebers, ındem der Vertrauensempfänger dje C 1 -—

Handlungen ausführt (Performanz) sofern die Realisierung in selner
Macht stehrt. (d) ach Kenntnisnahme der Pertorman-z durch den Vertrau-

a Vegl Garfinkel, Conception of, AN: Experiments wıth, “ Irust” A Condıtion ot
Stable Concerted Actıon, ın ITarvey Hg.) Matıvation AN: Socıal Interaction, New 'ork
1965, 15772558

N Enttäuschungen In elner Vertrauensinteraktion sınd durch ıe Möglıchkeıit der Unausge-
sprochenheıt der Vertrauensgabe und der weılteren Bedingungen vormarkıert.

} Als C ründe velten personale und SıtuNAtIve Eıgenschatten (Z. ıe Vertrauenswürdigkeıt
des Vertrauensemptängers), A1e weıter thematısıiert werden.

x Vel. Langer, Protessionsethik und Protessionsökonomile. Legitimierung Soz1ialer
Arbeıt z=7ischen Protessionalıtät, Gerechtigkeıt und Etfizienz, Regensburg 2004, 235 und
(sambetta, 211 W/1e vielschichtig diese Ekrwartungen In elner eintachen Vertrauensinteraktion
cseın können, zeigt Endress, Vertrauen und Vertrautheıt, beı der Rekaoanstruktion elıner profes-
<sionellen Interaktion: Nelıtens des Klıenten bestehen Erwartungen In ıe Kompetenz des
Professionsangehörigen, ISS dieser Aas Mıtgeteıilte vertraulıch behandelt UN: den Klıenten
hınreichend ber Dıiagnose und Therapıe intormiıert_

]iese Verpflichtung Ühnelt der derjenıgen 1m Rahmen eines Versprechens. Vegl. Anwander,
56—44, für den normatıven Vorgang des Sıch-Verpflichten-Lassens beı Versprechen.
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3.2 Die idealtypische Vertrauensinteraktion

Bei einer Vertrauensinteraktion lassen sich die Interaktionsteilnehmer von 
konstitutiven Erwartungen leiten, die sie aus der Regelhaftigkeit der Situa-
tion und dem gemeinsamen Hintergrundwissen um diese Regeln innerhalb 
eines vorgeprägten kontextuellen Rahmens gewinnen.67 Der Vorgang des 
Vertrauengebens und -nehmens ist daher an bestimmte konstitutive Regeln 
gebunden, deren konventionelle Befolgung die Funktionsfähigkeit dieser so-
zialen Praxis überhaupt erst gewährleistet. Angesichts vorangehender Über-
legungen lässt sich folgender idealtypischer Ablauf einer Vertrauensinterak-
tion rekonstruieren: (a) Die Initiative einer Vertrauensinteraktion liegt beim 
Vertrauensgeber, der sein Vertrauen in der Regel unausgesprochen vergibt 
(Vertrauensinitiative).68 Hierbei wird eine allgemeine Vertrauenseinstellung 
des Vertrauensgebers praktisch, sofern hinreichende Gründe vorliegen.69 Mit 
der Vertrauensinitiative sind konkrete normative Erwartungen an den Ver-
trauensempfänger verbunden, nämlich solche, dass dieser in dem vorgege-
benen Interaktionsrahmen bestimmte Handlungen ausübt oder unterlässt.70  
(b) Anschließend erfolgt eine zumeist implizite Annahme der Vertrauensgabe 
durch den Vertrauensempfänger, die mit der Annahme der Erwartungen des 
Vertrauensgebers verbunden ist (Vertrauensannahme). Bei der Annahme lässt 
sich der Vertrauensempfänger für die Realisierung der spezifischen Erwar-
tung, die mit der Vertrauensgabe verknüpft sind, freiwillig verpflichten.71 So-
fern die Vertrauensannahme stillschweigend erfolgen kann, gilt die schwache 
Annahmebedingung, dass der Vertrauensempfänger nicht gegen die Vertrau-
ensgabe interveniert, das heißt diese offensichtlich nicht ablehnt. Andernfalls 
könnte Vertrauen nicht komplexitätsreduzierend fungieren. (c) Nach einem 
zeitlichen Abstand bedarf es einer Realisierung der vertrauensassoziierten 
Erwartungen des Vertrauensgebers, indem der Vertrauensempfänger die er-
warteten Handlungen ausführt (Performanz), sofern die Realisierung in seiner 
Macht steht. (d) Nach Kenntnisnahme der Performanz durch den Vertrau-

67 Vgl. H. Garfinkel, A Conception of, and Experiments with, “Trust” as a Condition of 
Stable Concerted Action, in: O. Harvey (Hg.), Motivation and Social Interaction, New York 
1963, 187–238.

68 Enttäuschungen in einer Vertrauensinteraktion sind durch die Möglichkeit der Unausge-
sprochenheit der Vertrauensgabe und der weiteren Bedingungen vormarkiert.

69 Als Gründe gelten personale und situative Eigenschaften (z. B. die Vertrauenswürdigkeit 
des Vertrauensempfängers), die weiter unten thematisiert werden.

70 Vgl. z. B. A. Langer, Professionsethik und Professionsökonomie. Legitimierung Sozialer 
Arbeit zwischen Professionalität, Gerechtigkeit und Effizienz, Regensburg 2004, 235 f.; und 
Gambetta, 211. Wie vielschichtig diese Erwartungen in einer einfachen Vertrauensinteraktion 
sein können, zeigt Endress, Vertrauen und Vertrautheit, bei der Rekonstruktion einer profes-
sionellen Interaktion: Seitens des Klienten bestehen z. B. Erwartungen in die Kompetenz des 
Professionsangehörigen, dass dieser das Mitgeteilte vertraulich behandelt und den Klienten 
hinreichend über Diagnose und Therapie informiert. 

71 Diese Verpflichtung ähnelt der derjenigen im Rahmen eines Versprechens. Vgl. Anwander, 
36–44, für den normativen Vorgang des Sich-Verpflichten-Lassens bei Versprechen. 
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ensgeber aktualisiert sıch seıin Vertrauen als Interaktionsresultat (Zustand des
Abtualisıierten Vertrauens).

rsSt be] eıner Annahme des Vertrauens und der Performanz der EFrwar-
LuUuNSCH auf Seıten des Vertrauensempfängers <oll VO eıner vollständigen
Vertrauensinteraktion vesprochen werden. In dieser Beschreibung wird 1Ine
Paradoxie aufgelöst, die dem Phänomen Vertrauen eigen 1STt Vertrauen als
Voraussetzung und Resultat eliner velungenen Interaktion.”? IDERK vorliegende
Konzept ze1ıgt außerdem, Aass Vertrauen sıch durch Inanspruchnahme bewäh-
TCN (posıtıve Rezıiprozıtät), 1ber bel einer Enttäuschung der daran veknüpften
Erwartung ZEerIStIOFT werden kann (negatıve Reziprozıität).”” Fıne velungene
Vertrauensinteraktion schaffrt die Grundlage Hır welıtere Vertrauensinteraktio-
NCN und stabilisiert 1Ine Aarauf aufbauende, wachsende Vertrauensbeziehung,
die auch kleinere Enttäuschungen aushält, ohne iın Miısstrauen umzuschlagen.
Ist interpersonales Vertrauen anfangs I1- und situationsspezifisch A1L1S -

gerichtet und erhebhr dabe] überschaubare Erwartungen, kann be] selner
Erfüllung 1ne zeitliche, riumliche und <o71ale ÄAusweıtung ertahren “* ach
dieser Konzeptualisierung zwischenmenschlichen Vertrauens wenden WIr
uns u  z der rage L, welchen Einfluss Transparenz aut Aas Vorliegen VO

Vertrauen hat

Iransparenz und die rationale Komponente Vo Vertrauen

Wır haben zwischenmenschliches Vertrauen als eınen komplexen Vorgang
des Sich-Verlassens auf eınen Interaktionsteilnehmer kennen velernt C1-
NC  - Vorgang, der sıch Adurch 1Ne präreflexive und rationale Komponente
auszeichnet. Gemäfß dem Vertrauenskonzept VO Hartmann verschenkt en
Vertrauensgeber seın Vertrauen „nicht einfach blind oder ohne irgendwelche
Annahmen über den anderen  “75. Damlıt dje allgemeine Vertrauenseinstellung
iın 1ne konkrete VertrauenspraxI1s mündet, 1LL1USS der Vertrauensgeber über
hinreichende Gründe verfügen beziehungsweise, ıhm mussen Gegengründe
fehlen, Aije Vertrauensinitliative ergreıfen. Diese Gründe oder egen-
sründe, wurde bereits ausgeführt, Jeiben iın den melsten Vertrauensin-

A Vel. Schweer/B. Thies, Vertrauen durch Glaubwürdigkeıit Möglıiıchkeiten der (Wıeder-)
Gewmnung V{ Vertrauen ALLS psychologischer Perspektive, In Dernbach/M Meyer ee.
Vertrauen und Glaubwürdigkeıt. Interdiszıplinäre Perspektiven, Wıesbaden 2005, 4/-—65, 4
Dadurch wArcd der Blickwinkel V{ Endress, Vertrauen und Vertrautheit, 185, etwelıtert: „ Ver-
LrAauUuEen 1sSt eın Interaktionsprodukt und keıine prinzıpiell vorgängıg erbringende Leıistung;
eın Ölches Verständnis übertührte celnen primär tungierenden Charakter verkürzend In eın
Thematısıiıerungsverhältnis.“

7 Vel Bıerhoff, s
q Vel Endress, Vertrauen und Vertrautheıt, 166 In elner co71alen Ausweıtung wArcd laut Offe,

271, eın „multipersonal-kategoriales Vertrauen“ erreıcht, welches unabhängıg V{} elıner langen
Bekanntschaft tunglert: ‚Ich‘ ‚dır‘ annn nıcht, weıl 1C. dıch ‚kenne‘, ondern
deduzıiere deıine Vertrauenswürdigkeıt AL deiner M1r erkennbare Zugehörigkeıt eıner co7z1alen
Kategorie, deren Angehörıige insgesamt als vertrauenswürdıg velten.“

N Hartmann, IHE Praxıs des Vertrauens, 1772
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ensgeber aktualisiert sich sein Vertrauen als Interaktionsresultat (Zustand des 
aktualisierten Vertrauens). 

Erst bei einer Annahme des Vertrauens und der Performanz der Erwar-
tungen auf Seiten des Vertrauensempfängers soll von einer vollständigen 
Vertrauensinteraktion gesprochen werden. In dieser Beschreibung wird eine 
Paradoxie aufgelöst, die dem Phänomen Vertrauen zu eigen ist: Vertrauen als 
Voraussetzung und Resultat einer gelungenen Interaktion.72 Das vorliegende 
Konzept zeigt außerdem, dass Vertrauen sich durch Inanspruchnahme bewäh-
ren (positive Reziprozität), aber bei einer Enttäuschung der daran geknüpften 
Erwartung zerstört werden kann (negative Reziprozität).73 Eine gelungene 
Vertrauensinteraktion schafft die Grundlage für weitere Vertrauensinteraktio-
nen und stabilisiert eine darauf aufbauende, wachsende Vertrauensbeziehung, 
die auch kleinere Enttäuschungen aushält, ohne in Misstrauen umzuschlagen. 
Ist interpersonales Vertrauen anfangs personen- und situationsspezifisch aus-
gerichtet und erhebt dabei überschaubare Erwartungen, kann es bei seiner 
Erfüllung eine zeitliche, räumliche und soziale Ausweitung erfahren.74 Nach 
dieser Konzeptualisierung zwischenmenschlichen Vertrauens wenden wir 
uns nun der Frage zu, welchen Einfluss Transparenz auf das Vorliegen von 
Vertrauen hat.

4. Transparenz und die rationale Komponente von Vertrauen

Wir haben zwischenmenschliches Vertrauen als einen komplexen Vorgang 
des Sich-Ver lassens auf einen Interaktionsteilnehmer kennen gelernt – ei-
nen Vorgang, der sich durch eine präreflexive und rationale Komponente 
auszeichnet. Gemäß dem Vertrauenskonzept von Hartmann verschenkt ein 
Vertrauensgeber sein Vertrauen „nicht einfach blind oder ohne irgendwelche 
Annahmen über den anderen“75. Damit die allgemeine Vertrauenseinstellung 
in eine konkrete Vertrauenspraxis mündet, muss der Vertrauensgeber über 
hinreichende Gründe verfügen beziehungsweise, ihm müssen Gegengründe 
fehlen, die Vertrauensinitiative zu ergreifen. Diese Gründe oder Gegen-
gründe, so wurde bereits ausgeführt, bleiben in den meisten Vertrauensin-

72 Vgl. M. Schweer/B. Thies, Vertrauen durch Glaubwürdigkeit – Möglichkeiten der (Wieder-)
Gewinnung von Vertrauen aus psychologischer Perspektive, in: B. Dernbach/M. Meyer (Hgg.), 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Interdisziplinäre Perspektiven, Wiesbaden 2005, 47–63, 54. 
Dadurch wird der Blickwinkel von Endress, Vertrauen und Vertrautheit, 185, erweitert: „Ver-
trauen ist ein Interaktionsprodukt und keine prinzipiell vorgängig zu erbringende Leistung; 
ein solches Verständnis überführte seinen primär fungierenden Charakter verkürzend in ein 
Thematisierungsverhältnis.“

73 Vgl. Bierhoff, 98 f. 
74 Vgl. Endress, Vertrauen und Vertrautheit, 166. In einer sozialen Ausweitung wird laut Offe, 

271, ein „multipersonal-kategoriales Vertrauen“ erreicht, welches unabhängig von einer langen 
Bekanntschaft fungiert: „[…]. ‚Ich‘ vertraue ‚dir‘ dann nicht, weil ich dich ‚kenne‘, sondern 
deduziere deine Vertrauenswürdigkeit aus deiner mir erkennbare Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Kategorie, deren Angehörige insgesamt […] als vertrauenswürdig gelten.“

75 Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, 172.
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teraktionen AMAT unausgesprochen und werden keiner weılteren Überprüfung
unterZOSZCN. Dennoch lassen sıch die implizıten Vertrauensgründe prinzipiell
explizieren beziehungsweise rekonstruleren,”® W1S in den melsten Fällen

DOSL veschieht, WENN 1wa4 1ne Störung des Vertrauensverhältnisses auftritt. In
diesem Zusammenhang lohnt 1Ine Explikation wichtiger Gründe, welche 1ne
Vertrauenshandlung ermöglichen beziehungsweise verhindern, und welche
ıhre Rationalıirtät konstituleren:

Zunächst sind konkrete Erfahrungswerte CNNCI, die IAn <elhesrt (oder
auch andere Menschen) 1im Umgang mMI1t dem Interaktionsteilnehmer vemacht
hat und dje aut andere Situationen verallgemeinert werden. Ferner können
AUS der Kenntnis personaler Eigenschaften des Interaktionsteilnehmers (zum
Beispiel Integrität, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit) SOWI1E AULS der Kenntnis
selner Motivationsquellen Vertrauensgründe resultieren (1st der Vertrauensakt
iın seinem rationalen Eıgeninteresse? egegnet UuNnscCICNN Absichten, Zielen
und Wiüinschen mi1t Wohlwollen oder Rücksichtnahme? Fühlt sıch Z£UL Er-
füllung der Vertrauenserwartung moralısch verpflichtet?).”” Selbst äufßerliche
Merkmale (zum Beispiel Sprache, Rıituale, Kleidungsstil) können VO Einfluss
se1n, sOfern VO ıhnen auf dje Zugehörigkeit einer <so7lalen Kategorıie SC-
schlossen wird, deren Angehörige insgesamt Hireinander als vertrauenswürdig
velten oder eben nıchrt ® Schlieflich spielen so71ale (zum Beispiel INST1-
tutionelle) Rahmungen 1ne wichtige Rolle, denen zufolge eın Abweichen
des Vertrauensempfängers Vo TwWwArLieLie Handeln effektiv sanktionıert
werden.”? hne einen Anspruch aut Vollständigkeit erheben, kreisen die
explizierten Gründe Hir oder iıne Vertrauensinteraktion iın ıhrem Kern

Aas Bedürfnis des Vertrauensgebers nach Siıcherheit, Verlässlichkeit oder
Gewissheit, Aass selnNe zuversichtliche Erwartung bezüglich eıner VerLIrau-

enNsasso711erten Anschlusshandlung auch wirklich VO Vertrauensempfänger
erfüllt wird. S1e konstituleren IN LOFLO Aas personale Attriıburt der Vertrduens-
würdigkeit eINes Interaktionsteilnehmers,® welches treilich 1ne subjektiv und
S1IETATIV ermuittelte Gröfße ıst_. 51

/D Zum Verhältnıs V} Explikation und Rekonstruktion ımplızıter Vertrauensgründe vgl
eb 2

S Vel. Hartmann, Wer hat Vertrauen verdient?, 59, der ıe dıfferentia spectfica phıloso-
phıscher Vertrauenskonzeptionen In der C runde velegten Motivationsquelle sieht. Es ctellt
sıch ıe rage, b 1L1Aal überhaupt V{} Vertrauen sprechen kann, WCI1111 sıch der Kooperations-
partner bla AL Eıgeninteresse maotivieren lässt. u den verschiedenen Motivationsquellen und
deren Bedeutung für elne Vertrauensgenerierung vgl eYS IHE Praxıs des Vertrauens, 1771 82

/R Vel. Offe, 271
FA Im co71alen Bereich LL1USS daher mıindestens „schen dem personalen und dem systemıischen

Vertrauen unterschieden werden: vgl Endress, Vertrauen, U
A0 Laucken, 177179 und 5672 f., Hührt dıe Vertrauenswürdıigkeıt eıner Person LL_ aut dıje

Aspekte oleiche Interessenlage, Verlässliıchkeıit, Glaubwürdigkeit und erwiesene Kompetenz
(einschlägıiges Wıssen, Fähigkeıiten und Fertigkeiten) zurück.

Iroatz Shnlıcher Ciründe vollzieht Person 1 Umgang Mıt elner A,  N Person e1-
1E  - Vertrauensakt, während Person MIt Vorbehalt reagıert. „Gerade we1l CS keıine eindeutıg
konventionalıisıerten Formen und Zeichen vegenseıltiger Vertrauensbildung &1bt, behalten VOI -

trauensvaolle Interaktionen häufig eınen ıdıosynkratischen Charakter: S1E besitzen ıhre eıgene
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teraktionen zwar unausgesprochen und werden keiner weiteren Überprüfung 
unterzogen. Dennoch lassen sich die impliziten Vertrauensgründe prinzipiell 
explizieren beziehungsweise rekonstruieren,76 was in den meisten Fällen ex 
post geschieht, wenn etwa eine Störung des Vertrauensverhältnisses auftritt. In 
diesem Zusammenhang lohnt eine Explikation wichtiger Gründe, welche eine 
Vertrauenshandlung ermöglichen beziehungsweise verhindern, und welche 
ihre Rationalität konstituieren: 

Zunächst sind konkrete Erfahrungswerte zu nennen, die man selbst (oder 
auch andere Menschen) im Umgang mit dem Interaktionsteilnehmer gemacht 
hat und die auf andere Situationen verallgemeinert werden. Ferner können 
aus der Kenntnis personaler Eigenschaften des Interaktionsteilnehmers (zum 
Beispiel Integrität, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit) sowie aus der Kenntnis 
seiner Motivationsquellen Vertrauensgründe resultieren (ist der Vertrauensakt 
in seinem rationalen Eigeninteresse? Begegnet er unseren Absichten, Zielen 
und Wünschen mit Wohlwollen oder Rücksichtnahme? Fühlt er sich zur Er-
füllung der Vertrauenserwartung moralisch verpflichtet?).77 Selbst äußerliche 
Merkmale (zum Beispiel Sprache, Rituale, Kleidungsstil) können von Einfluss 
sein, sofern von ihnen auf die Zugehörigkeit zu einer sozialen Kategorie ge-
schlossen wird, deren Angehörige insgesamt füreinander als vertrauenswürdig 
gelten – oder eben nicht.78 Schließlich spielen soziale (zum Beispiel insti-
tutionelle) Rahmungen eine wichtige Rolle, denen zufolge ein Abweichen 
des Vertrauensempfängers vom erwarteten Handeln effektiv sanktioniert 
werden.79 Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, kreisen die 
explizierten Gründe für oder gegen eine Vertrauensinteraktion in ihrem Kern 
um das Bedürfnis des Vertrauensgebers nach Sicherheit, Verlässlichkeit oder 
Gewissheit, dass seine zuversichtliche Erwartung bezüglich einer vertrau-
ensassoziierten Anschlusshandlung auch wirklich vom Vertrauensempfänger 
erfüllt wird. Sie konstituieren in toto das personale Attribut der Vertrauens-
würdigkeit eines Interaktionsteilnehmers,80 welches freilich eine subjektiv und 
situativ ermittelte Größe ist.81

76 Zum Verhältnis von Explikation und Rekonstruktion impliziter Vertrauensgründe vgl. 
ebd. 52 f.

77 Vgl. Hartmann, Wer hat unser Vertrauen verdient?, 59, der die differentia specifica philoso-
phischer Vertrauenskonzeptionen in der zu Grunde gelegten Motivationsquelle sieht. Es stellt 
sich die Frage, ob man überhaupt von Vertrauen sprechen kann, wenn sich der Kooperations-
partner bloß aus Eigeninteresse motivieren lässt. Zu den verschiedenen Motivationsquellen und 
deren Bedeutung für eine Vertrauensgenerierung vgl. ders., Die Praxis des Vertrauens, 177–182.

78 Vgl. Offe, 271.
79 Im sozialen Bereich muss daher mindestens zwischen dem personalen und dem systemischen 

Vertrauen unterschieden werden; vgl. Endress, Vertrauen, 59 f. 
80 Laucken, 177–179 und 362 f., führt die Vertrauenswürdigkeit einer Person u. a. auf die 

Aspekte gleiche Interessenlage, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und erwiesene Kompetenz 
(einschlägiges Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten) zurück.

81 Trotz ähnlicher Gründe vollzieht Person a im Umgang mit einer anonymen Person ei-
nen Vertrauensakt, während Person b mit Vorbehalt reagiert. „Gerade weil es keine eindeutig 
konventionalisierten Formen und Zeichen gegenseitiger Vertrauensbildung gibt, behalten ver-
trauensvolle Interaktionen häufig einen idiosynkratischen Charakter; sie besitzen ihre eigene 
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ach dem Vertrauenskonzept Hartmanns 1ST Aije habitualisierte Ur-
teilskraft, Aije offen und ansprechbar 1ST fu T Aije SCHNANNLECN Gründe und
Gegengründe, jemandem vertirauen Erfolgt also Vo jeder onkreten
Vertrauensinteraktion 1ne ÄArt „Vertrauenswürdigkeitsdiagnose“ des Inter-
aktionspartners, 1ST der Vertrauensgeber auf Grund selner Urteilskratt „wach“
Hır dje SCHNANNLECN vertrauensgenerlierenden Eigenschaften des Interaktions-
> „Ohne 1aber 1m investigatıven Sinne wachsam sein“, konstatiert
Hartmann, dem rationalen Kern des Vertrauens Ausdruck verleihen ®
IDERK Ergebnis der Diagnose kann U  _ se1n, Aass der Vertrauensgeber den In-
teraktionsteilnehmer Hır vertrauenswürdig hält In diesem Falle läset
jener dje allgemeine Vertrauenseinstellung praktisch werden und ergreift dje
Inıtiatiıve Hır 1Ine Vertrauensinteraktion:;: erg1ibt sıch hingegen ein negatıves
Resultat, unterlässt Aje Vertrauenshandlung.“

An dieser Stelle 1ST der MLSSING ink ZUL Transparenzproblematik (8015

LE  S Wenn Begınn eiıner Vertrauensinteraktion iıne Vertrauenswürdigkeits-
prüfung des Interaktionspartners erfolgt, spielen bestimmte Informationen,
Hınweilse oder Anhaltspunkte Hır dAje Vertrauenswürdigkeit des Interakti-
ONSPartners be] einer begründeten Vergabe VO Vertrauen 1ne Rolle l ieses
Wıssen über den potenziellen Vertrauensempfänger ermöglicht oder erleich-
tert dem Vertrauensgeber, Vertrauen schenken. Konkret kann durch dAije
Transparenz VO relevanten Sachverhalten und Vorgängen, dje 1m /Zentrum
der Vertrauensinteraktion stehen, Aje Vertrauenswürdigkeit des iınvolvıerten
Akteurs erhöhrt werden, wodurch dem Bedürfnis des potenziellen Vertrauens-
vebers nach Sicherheit und Gewissheit bezüglich der Anschlusshandlungen
entsprochen wird. Im Duktus der ratiıonalen Begründung VO Vertrauen heifit
Ajes: Die Iransparenz der interaktionsbezogenen Handlungsschritte und
Motivationsquellen eiINes Interaktionsteilnehmers kann Hır eınen Vertrau-
ensgeber, neben den bereits SCHNANNLECN Gründen, einen welteren wichtigen
Grund darstellen, 1ne Vertrauenshandlung uszutühren. Umgekehrt können
AUS der Intransparenz VO interaktionsbezogenen Handlungsschritten und
Motivationsquellen des Interaktionspartners Gegengründe Hır 1ne konkrete
Vertrauensinitlative erwachsen.

Wenn ein transparenzvermitteltes Wıssen über den potenziellen Vertrau-
ensempfänger Einfluss Adarauf hat, ob, und WCNN Ja, InwIeweIlt sıch ein Ver-
trauensgeber ın 1Ne€e Vertrauensbeziehung hineinbegıibt, 1IL11US55 Adieses \WW/1S -
SC  5 allerdings iın zweiıerlei Aspekten begrenzt se1n, damıt sinnvoll VO einer
Vertrauensinteraktion vesprochen werden kann: Erstens IL11USS Aas Wıssen
über den Vertrauensempfänger unvollständig se1n, und 7weltens dart dijese
Wissensunvollständigkeit nıcht AUS der tehlenden Möglichkeıit, söondern 11US5

Geschuichte, ıhre Je eıgenen Antangs- und Endpunkte“, cchreıibt Hartmann, Akzeptierte Ver-
letzbarkeıt, 4058

N Ders., IHE DPraxıs des Vertrauens, 172
K Vel ders., Wer hat Vertrauen verdient?, 45
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Nach dem Vertrauenskonzept Hartmanns ist es die habitualisierte Ur-
teilskraft, die offen und ansprechbar ist für die genannten Gründe und 
Gegengründe, jemandem zu vertrauen. Erfolgt also vor jeder konkreten 
Vertrauensinteraktion eine Art „Vertrauenswürdigkeitsdiagnose“ des Inter-
aktionspartners, ist der Vertrauensgeber auf Grund seiner Urteilskraft „wach“ 
für die genannten vertrauensgenerierenden Eigenschaften des Interaktions-
partners, „ohne aber im investigativen Sinne wachsam zu sein“, konstatiert 
Hartmann, um dem rationalen Kern des Vertrauens Ausdruck zu verleihen.82 
Das Ergebnis der Diagnose kann nun sein, dass der Vertrauensgeber den In-
teraktionsteilnehmer für vertrauenswürdig genug hält. In diesem Falle lässt 
jener die allgemeine Vertrauenseinstellung praktisch werden und ergreift die 
Initiative für eine Vertrauensinteraktion; ergibt sich hingegen ein negatives 
Resultat, unterlässt er die Vertrauenshandlung.83 

An dieser Stelle ist der missing link zur Transparenzproblematik zu veror-
ten: Wenn zu Beginn einer Vertrauensinteraktion eine Vertrauenswürdigkeits-
prüfung des Interaktionspartners erfolgt, spielen bestimmte Informationen, 
Hinweise oder Anhaltspunkte für die Vertrauenswürdigkeit des Interakti-
onspartners bei einer begründeten Vergabe von Vertrauen eine Rolle. Dieses 
Wissen über den potenziellen Vertrauensempfänger ermöglicht oder erleich-
tert es dem Vertrauensgeber, Vertrauen zu schenken. Konkret kann durch die 
Transparenz von relevanten Sachverhalten und Vorgängen, die im Zentrum 
der Vertrauensinteraktion stehen, die Vertrauenswürdigkeit des involvierten 
Akteurs erhöht werden, wodurch dem Bedürfnis des potenziellen Vertrauens-
gebers nach Sicherheit und Gewissheit bezüglich der Anschlusshandlungen 
entsprochen wird. Im Duktus der rationalen Begründung von Vertrauen heißt 
dies: Die Transparenz der interaktionsbezogenen Handlungsschritte und 
Motivationsquellen eines Interaktionsteilnehmers kann für einen Vertrau-
ensgeber, neben den bereits genannten Gründen, einen weiteren wichtigen 
Grund darstellen, eine Vertrauenshandlung auszuführen. Umgekehrt können 
aus der Intransparenz von interaktionsbezogenen Handlungsschritten und 
Motivationsquellen des Interaktionspartners Gegengründe für eine konkrete 
Vertrauensinitiative erwachsen.

Wenn ein transparenzvermitteltes Wissen über den potenziellen Vertrau-
ensempfänger Einfluss darauf hat, ob, und wenn ja, inwieweit sich ein Ver-
trauensgeber in eine Vertrauensbeziehung hineinbegibt, muss dieses Wis-
sen allerdings in zweierlei Aspekten begrenzt sein, damit sinnvoll von einer 
Vertrauensinteraktion gesprochen werden kann: Erstens muss das Wissen 
über den Vertrauensempfänger unvollständig sein, und zweitens darf diese 
Wissensunvollständigkeit nicht aus der fehlenden Möglichkeit, sondern muss 

Geschichte, ihre je eigenen Anfangs- und Endpunkte“, schreibt Hartmann, Akzeptierte Ver-
letzbarkeit, 408.

82 Ders., Die Praxis des Vertrauens, 172.
83 Vgl. ders., Wer hat unser Vertrauen verdient?, 48.
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AULS dem bewussten Verzicht auf Informationsbeschaffung resultieren .$* Ent-
sprechend hat Siımmel ın der erwähnten klassıschen Definition Vertrauen
insgesamt als „mittleren 7Zustand zwischen Wıssen und Nıchtwissen
den Menschen“ definiert, dem IAn Vertrauen schenkt: Wihrend „der völlig
Wissende nıcht vertraunen“ brauche, könne „der völlig Nicht-wissende
vernünftigerweise nıcht einmal vertrauen“®> l iese pannung zwischen WISs-
SC  5 und Nicht-Wissen, dje Hır Vertrauensinteraktionen konstitutiv ISt, 1I1USS

auch dem Zeichen der Transparenz unbedingt aufrechterhalten WCI-

den Fokussiert I1a auf den EYSsSien Aspekt der Wissensbegrenztheit, wAre
1nNe vertrauensvolle Interaktion I1  u Adann ın Gefahr, WENN Transparenz
Aije vollständige Offenlegung <ämtlicher Handlungsschritte und Motıvatı-
onsquellen des Interaktionspartners meınte, und AWVAT ungeachtet des unmıt-
telbaren Bezugs Z£UE Vertrauensinteraktion und ungeachtet der Relevan-z Hır
den potenziellen Vertrauensgeber. Vor diesem Hıntergrund 1ST auch die Kritik
VO (Y’Neıll und Han Transparenzregulativ erklären, die darunter 1ne
Nötigung des Interaktionsteilnehmers Z£UL eX7ESSIVen Offenlegung sämtl];-
cher Informationen verstehen. Transparenz würde iın diesem Verständnis
einem Überwachungs- und Kontrollmechanismus degenerileren, welcher Aas
Vorliegen VO Vertrauen ausschlösse ®® LDDenn vemäfß dieser Überlegungen
wAare Vertrauen Personen, deren Handeln ständıg sichtbar beziehungs-
WEeIse deren Denkvorgänge einsehbar vemacht würde, nıcht 1Ur überflüssig,
sondern definitorisch ausgeschlossen. Meınt u  z 1aber Transparenz nıcht die
EXZESSIVE, sondern Aije vezielte Offenlegung estimmter orgänge, Aije fu T
den potenziellen Vertrauensgeber ınnerhalb des Interaktionsrahmens VO

Relevan-z sınd, <ehen Aie Konsequenzen für 1nNe Vertrauensbeziehung
ders AULS LDer Vertrauensgeber wiırd durch dje spezifische Transparenz weder

A Vel. (Giddens, 45, der das Fehlen vollständıger Intormationen als CONdIELO SINE GA V{}  S für
Vertrauen bhe cchreıibt.

e Sımmel, 395
NO ] aut GLOVyNA, Artıkel „ Vertrauen“, ın WPh: Band 11, herausgegeben von /. er

Gründer/G. Gabriel, Basel 2001, 986—990, 98S, bedeutet Vertrauen dAas „Sıch-Verlassen auıt
eın Gegenüber angesıichts eilnes ungewıssen und risıkohatten Ausgangs elıner Handlung
treiwillıgem Kontrolbwverzicht“. Kontrolle uncd Vertrauen können Aaher als tunktionale
Antıpoden für ıe StabilisierungV Beziehungen aufgefasst werden: Fehlen Kontrollmöglıich-
keıten, zewinnt Vertrauen Bedeutung; cschwindet Vertrauen, Ist ıe Stützung des Vertrauens
durch Kaontralle notwendig; vel. auch Laucken, 565 Andererselts Ist dıe tunktionale Relevanz
der Kontrollmöglichkeiten auch In Vertrauensbeziehungen nıcht unterschätzen, enn dıese
können e wa den Anlass datlr Jefern, 24SS$ das Vertrauen aut unkontrollerte Bereiche ausgewel-
LEL wAarcd In elıner dıtterenzierten Analyse zeıgen Möllering/]. Sydow, Kollektiv, kooperatıv,
reflexıv: Vertrauen und Glaubwürdigkeit In Unternehmungen und Unternehmungsnetzwerken,
In Dernbach/M. Meyer ee. Vertrauen und Glaubwürdigkeıt. Interdiszıplinäre Perspek-
tıven, Wıesbaden 2005, 64—95, 87 „Zwar iımplızıert auch Vertrauen elne Ärt Soll-Ist-Vergleich
zanschen Erwartungen und tatsächlich beobachtetem Verhalten und Ühnelt In dieser Hınsıcht

der Kaontroalle Allerdings .kontrolliert‘ LL1Aall cseın Vertrauen In eiınem cehr 1e| VagcCICI,
mergenten Sınne Kaontralle ZEersStOÖOr! Vertrauen insbesondere dann, W S1Ee (übermä-
Sıg) versucht, Handlungsspielräume beschneiden und GCewissheıit Ort erzwıngen,
Verwundbarkeit und Ungewiıssheıt cschlıcht nıcht weıter reduzierbar und LIULE durch Vertrauen
akzeptierbar siınd .“
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aus dem bewussten Verzicht auf Informationsbeschaffung resultieren.84 Ent-
sprechend hat Simmel in der erwähnten klassischen Definition Vertrauen 
insgesamt als „mittlere[n] Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen um 
den Menschen“ definiert, dem man Vertrauen schenkt: Während „der völlig 
Wissende […] nicht zu vertrauen“ brauche, könne „der völlig Nicht-wissende 
vernünftigerweise nicht einmal vertrauen“85. Diese Spannung zwischen Wis-
sen und Nicht-Wissen, die für Vertrauensinteraktionen konstitutiv ist, muss 
auch unter dem Zeichen der Transparenz unbedingt aufrechterhalten wer-
den. Fokussiert man auf den ersten Aspekt der Wissensbegrenztheit, wäre 
eine vertrauensvolle Interaktion genau dann in Gefahr, wenn Transparenz 
die vollständige Offenlegung sämtlicher Handlungsschritte und Motivati-
onsquellen des Interaktionspartners meinte, und zwar ungeachtet des unmit-
telbaren Bezugs zur Vertrauensinteraktion und ungeachtet der Relevanz für 
den potenziellen Vertrauensgeber. Vor diesem Hintergrund ist auch die Kritik 
von O’Neill und Han am Transparenzregulativ zu erklären, die darunter eine 
Nötigung des Interaktionsteilnehmers zur exzessiven Offenlegung sämtli-
cher Informationen verstehen. Transparenz würde in diesem Verständnis zu 
einem Überwachungs- und Kontrollmechanismus degenerieren, welcher das 
Vorliegen von Vertrauen ausschlösse.86 Denn gemäß dieser Überlegungen 
wäre Vertrauen zu Personen, deren Handeln ständig sichtbar beziehungs-
weise deren Denkvorgänge einsehbar gemacht würde, nicht nur überflüssig, 
sondern definitorisch ausgeschlossen. Meint nun aber Transparenz nicht die 
exzessive, sondern die gezielte Offenlegung bestimmter Vorgänge, die für 
den potenziellen Vertrauensgeber innerhalb des Interaktionsrahmens von 
Relevanz sind, sehen die Konsequenzen für eine Vertrauensbeziehung an-
ders aus: Der Vertrauensgeber wird durch die spezifische Transparenz weder 

84 Vgl. Giddens, 48, der das Fehlen vollständiger Informationen als conditio sine qua non für 
Vertrauen beschreibt. 

85 Simmel, 393.
86 Laut T. Gloyna, Artikel „Vertrauen“, in: HWPh; Band 11, herausgegeben von J. Ritter/K. 

Gründer/G. Gabriel, Basel 2001, 986–990, 988, bedeutet Vertrauen das „Sich-Verlassen auf 
ein Gegenüber angesichts eines ungewissen und risikohaften Ausgangs einer Handlung unter 
freiwilligem […] Kontrollverzicht“. Kontrolle und Vertrauen können daher als funktionale 
Antipoden für die Stabilisierung von Beziehungen aufgefasst werden: Fehlen Kontrollmöglich-
keiten, gewinnt Vertrauen an Bedeutung; schwindet Vertrauen, ist die Stützung des Vertrauens 
durch Kontrolle notwendig; vgl. auch Laucken, 365. Andererseits ist die funktionale Relevanz 
der Kontrollmöglichkeiten auch in Vertrauensbeziehungen nicht zu unterschätzen, denn diese 
können etwa den Anlass dafür liefern, dass das Vertrauen auf unkontrollierte Bereiche ausgewei-
tet wird. In einer differenzierten Analyse zeigen G. Möllering/J. Sydow, Kollektiv, kooperativ, 
reflexiv: Vertrauen und Glaubwürdigkeit in Unternehmungen und Unternehmungsnetzwerken, 
in: B. Dernbach/M. Meyer (Hgg.), Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Interdisziplinäre Perspek-
tiven, Wiesbaden 2005, 64–93, 82: „Zwar impliziert auch Vertrauen eine Art Soll-Ist-Vergleich 
zwischen Erwartungen und tatsächlich beobachtetem Verhalten und ähnelt in dieser Hinsicht 
sogar der Kontrolle […]. Allerdings ‚kontrolliert‘ man sein Vertrauen in einem sehr viel vageren, 
emergenten Sinne […]. Kontrolle zerstört Vertrauen insbesondere dann, wenn sie (übermä-
ßig) versucht, Handlungsspielräume zu beschneiden und Gewissheit dort zu erzwingen, wo 
Verwundbarkeit und Ungewissheit schlicht nicht weiter reduzierbar und nur durch Vertrauen 
akzeptierbar sind.“
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7u völlig Wissenden über den Vertrauensempfänger noch kann sıch über
Aije Erfüllung der ve rtrauensbezogenen Erwartung durch den Vertrauens-
empfänger siıcher seINn. IDER Moment der Unsicherheit bleibt 1m Falle der
spezifischen Iransparenz bestehen, wodurch Vertrauen als Grundlage der
Interaktion weıterhin notwendig IST uch der Bedingung spezıifischer
Transparenz über die Vorgehensweise des Interaktionsteilnehmers efindet
sıch der Vertrauensgeber iın einem „mittleren 7Zustand zwischen Wıssen und
Nıichtwissen“ den Interaktionspartner.

Kommen WIr ZUu Zameıten Aspekt der Wissensbegrenztheıit. Fıne aktıve
Suche des Vertrauensgebers nach Gewissheit über den Vertrauensempfänger,
WI1E S1C sıch iın der Forderung nach Transparenz äufßern kann, wAre MIt dem
Konzept elıner vertrauensvollen Interaktion nıcht vereinbar. FEıne völlie andere
Sıtuation estehrt hingegen, WECNN ıhm der potenzielle Vertrauensempfän-
ver Droprı0 MOM diese Gewissheit verschalfft, Aas heifit der Vertrauensgeber
<elbest nıcht aktıv werden 11USS In uUuNsSsCICMM Zusammenhang kann dies durch
die freiwillige Herstellung VO Transparenz über orgänge und Sachverhalte
veschehen, dje Hır den Interaktionszusammenhang VO Relevan-z sind und
1m Verantwortungs- und Kenntnisbereich des Vertrauensempfängers lıegen.
LDer Vertrauensempfänger steigert adurch s<elne Reputatıon als verfirauens-

würdige Person, W1S 1ne Grundlage Hir dije Gewährung eINeEes Vertrauensvor-
schusses VO Seiten des Vertrauensgebers darstellt. Durch die Adamıt eröftfnete
Prüfungsmöglichkeit verschafft dem Vertrauensgeber dAije Gelegenheit, PO-
S1t1vVe Erfahrungswerte 1m Umgang mi1t ıhm ammeln 87 DIie „Beweislast“
ZUr Vorbereitung einer Vertrauensbeziehung wird hierdurch auf Aje Schultern
dessen verlagert, der qAas Vertrauen vewınnen ll S1e kann als Versuch ZUL

Herstellung eliner symmetrischen Beziehung Respektierung der AÄAuto-
nOomı1e des anderen werden, wodurch der Interaktionspartner iın Aje
Lage wird, rationales und adurch beständiges Vertrauen autftzubau-
en  55 Sotern Transparenz eben freiwillie und nıcht TSTI nach einer mınNuUutlÖsenN
Transparenzforderung vewährt wiırd, kann der potenzielle Vertrauensempflän-
SCI zeigen, Aass dije Ungewissheıit und Verletzbarkeit des Vertrauensgebers
respektiert und den Akt des Vertrauens nımmt.

IDE) qAas Offenlegen und Sichtbarmachen VO Handlungen und Entschei-
dungen auf Seıiten des Vertrauensempfängers 1Ur zeıitlich begrenzt erfolgt,
1ST dje Herstellung VO Transparenz iın einer komplexen und tunktional qAıf-
terenzierten Gesellschaftt nıcht Als unrealıistisch anzusehen, W1€ 1Wa Klaus

N Nach Offe, 262, 1st eın vertrauenswürdıger Interaktionspartner In dıiesem Falle eilne Person,
„dıe sıch der kontinurerlichen und SCHAaUCHI Prütung durch ancere bereitwillig hne
dabel Anlässe für elne negatıve Beurteilung ıhrer Vertrauenswürdigkeıt bıeten. Als Ergebnis
elner olchen bereitwillig akzeptierten Prütprozedur hat S1E sıch Vertrauen ‚verdient KL

X Vel hıerzu O’Neiill, Autonomy aAM Irust In Bıoethics, GL, A1e davon ausgeht, 24SS$S LIUL aut
Grundlage der Achtung der Würde anderer VPersonen vertrauensvaolle Beziehungen entstehen
und autrechterhalten werden können. Fın Verbaot der Intransparenz stellt dabel dıe ethische
Grundlage für vertrauenswürdıge Handlungen dar
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zum völlig Wissenden über den Vertrauensempfänger noch kann er sich über 
die Erfüllung der vertrauensbezogenen Erwartung durch den Vertrauens-
empfänger sicher sein. Das Moment der Unsicherheit bleibt im Falle der 
spezifischen Transparenz bestehen, wodurch Vertrauen als Grundlage der 
Interaktion weiterhin notwendig ist. Auch unter der Bedingung spezifischer 
Transparenz über die Vorgehensweise des Interaktionsteilnehmers befindet 
sich der Vertrauensgeber in einem „mittleren Zustand zwischen Wissen und 
Nichtwissen“ um den Interaktionspartner.

Kommen wir zum zweiten Aspekt der Wissensbegrenztheit. Eine aktive 
Suche des Vertrauensgebers nach Gewissheit über den Vertrauensempfänger, 
wie sie sich in der Forderung nach Transparenz äußern kann, wäre mit dem 
Konzept einer vertrauensvollen Interaktion nicht vereinbar. Eine völlig andere 
Situation besteht hingegen, wenn ihm der potenzielle Vertrauensempfän-
ger proprio motu diese Gewissheit verschafft, das heißt der Vertrauensgeber 
selbst nicht aktiv werden muss. In unserem Zusammenhang kann dies durch 
die freiwillige Herstellung von Transparenz über Vorgänge und Sachverhalte 
geschehen, die für den Interaktionszusammenhang von Relevanz sind und 
im Verantwortungs- und Kenntnisbereich des Vertrauensempfängers liegen. 
Der Vertrauensempfänger steigert dadurch seine Reputation als vertrauens-
würdige Person, was eine Grundlage für die Gewährung eines Vertrauensvor-
schusses von Seiten des Vertrauensgebers darstellt. Durch die damit eröffnete 
Prüfungsmöglichkeit verschafft er dem Vertrauensgeber die Gelegenheit, po-
sitive Erfahrungswerte im Umgang mit ihm zu sammeln.87 Die „Beweislast“ 
zur Vorbereitung einer Vertrauensbeziehung wird hierdurch auf die Schultern 
dessen verlagert, der das Vertrauen gewinnen will. Sie kann als Versuch zur 
Herstellung einer symmetrischen Beziehung unter Respektierung der Auto-
nomie des anderen gewertet werden, wodurch der Interaktionspartner in die 
Lage versetzt wird, rationales und dadurch beständiges Vertrauen aufzubau-
en.88 Sofern Transparenz eben freiwillig und nicht erst nach einer minutiösen 
Transparenzforderung gewährt wird, kann der potenzielle Vertrauensempfän-
ger zeigen, dass er die Ungewissheit und Verletzbarkeit des Vertrauensgebers 
respektiert und den Akt des Vertrauens ernst nimmt.

Da das Offenlegen und Sichtbarmachen von Handlungen und Entschei-
dungen auf Seiten des Vertrauensempfängers nur zeitlich begrenzt erfolgt, 
ist die Herstellung von Transparenz in einer komplexen und funktional dif-
ferenzierten Gesellschaft nicht als unrealistisch anzusehen, wie etwa Klaus 

87 Nach Offe, 262, ist ein vertrauenswürdiger Interaktionspartner in diesem Falle eine Person, 
„die sich der kontinuierlichen und genauen Prüfung durch andere bereitwillig aussetzt, ohne 
dabei Anlässe für eine negative Beurteilung ihrer Vertrauenswürdigkeit zu bieten. Als Ergebnis 
einer solchen bereitwillig akzeptierten Prüfprozedur hat sie sich Vertrauen ‚verdient‘.“

88 Vgl. hierzu O’Neill, Autonomy and Trust in Bioethics, 97, die davon ausgeht, dass nur auf 
Grundlage der Achtung der Würde anderer Personen vertrauensvolle Beziehungen entstehen 
und aufrechterhalten werden können. Ein Verbot der Intransparenz stellt dabei die ethische 
Grundlage für vertrauenswürdige Handlungen dar.
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ffe melnt.> Vielmehr erscheint Iransparenz VO diesem strukturellen
Hintergrund, iın dem aut Grund der Kompetenz- und Wissensunterschiede
der Akteure zahlreiche asymmetrische Beziehungen anzutreffen sind, nıcht
zufällig als 1nNe wichtige vertrauensbildende Ma{finahme. Gleichwohl siınd
WE Aspekte berücksichtigen, die den Einfluss der freiwilligen Transpa-
CN auf Aije Vertrauensinteraktion relatıvieren: Erstens erschöpft sıch Aije
Entscheidung, jemandem vertraucn, nıiıcht Vorliegen VO Gründen,
dje den Vertrauensakt rechtfertigen. Selbst WCNN freiwillige Transparenz ein
starker Grund Hır Vertrauen 1St, Hıhrt dieser Grund nıcht notwendig dazu,
Aass 1ne DPerson dem Transparenzvermittler Er legt lediglich nahe
oder vereintacht C Vertrauen praktisch werden lassen. / weıtens 1ST jede
Vertrauensinteraktion <elbest der Bedingung der freiwilligen Transpa-
TCNZ des Vertrauensempfängers weıterhin auft die Erfüllung der Erwartungen
ausgerichtet (Performanz), die VO Vertrauensgeber mi1t dem Vertrauensvor-
schuss verbunden werden. Kommt der Vertrauensempfänger nıcht den Erwatr-
LungScn des Vertrauensgebers nach, wiıird dieser mi1t Mısstrauen reagıeren und
1m Zuge des wachsenden Mısstrauens einen Kategorienwechsel vollziehen:
Anstelle des Vertrauens, welches der Vertrauensgeber aut der Grundlage der
treiwilligen Iransparenz des Vertrauensempfängers veschenkt hat, wird jener
nunmehr auf Kontrolle SCeLiZ7enN und y]lobale Offenlegungs- und Rechenschafts-
forderungen erheben, weıthin mi1t dem Interaktionspartner kooperieren

können.

Fazıt

In der vorliegenden Studie wurde qAas vesellschaftliche Regulativ der Irans-
archz ın selıner Bedeutung fur Vertrauensbeziehungen vorgestellt, die ın
allen so71alen Handlungsfeldern, 1ber esonders belNInteraktionen
ın eıner tunktional auschtferenzierten Gesellschaftt nıcht unterschätzen
1STt Transparenz meılnt hierbel allerdings keine eX7ESSIVE Forderung der Of-
fenlegung willkürlicher Informationen, W1€ S1E 1m philosophischen Diskurs
vorschnell unterstellt und mi1t der Kritik CDarı wird, S1E untermıinı.ere die
Möglichkeit eıner vertrauensbasierten Gesellschaftsordnung. Stattdessen
handelt sıch ein komplexes Regulativ Hır einen informationellen Akt,
der Aje tormelle und inhaltliche Zugänglichkeit spezifischen Vorgängen
ermöglichen oll und siıch Adabe] bestimmten qualitativen Krıterien (zum
Beispiel YWYıahrheit und Vollständigkeit der Informationen) auszurichten hat
Unter Adiesen ambitionierten Anforderungen stellt Aije freiwillige Berück-
sichtigung des Transparenzregulativs 1ne Möglichkeıit dar, sıch als einen VCI-

trauenswürdigen Interaktionspartner profilieren. Durch die Transparenz
ıhres Handelns signalisiert 1ne Person, Aass ıhr einem vertrauensvollen
Umgang velegen 1ST und Aass die Verantwortung hinsichtlich des AıANverirautfen

N Vel. Offe, 265
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Offe meint.89 Vielmehr erscheint Transparenz vor diesem strukturellen 
Hintergrund, in dem auf Grund der Kompetenz- und Wissensunterschiede 
der Akteure zahlreiche asymmetrische Beziehungen anzutreffen sind, nicht 
zufällig als eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme. Gleichwohl sind 
zwei Aspekte zu berücksichtigen, die den Einfluss der freiwilligen Transpa-
renz auf die Vertrauensinteraktion relativieren: Erstens erschöpft sich die 
Entscheidung, jemandem zu vertrauen, nicht am Vorliegen von Gründen, 
die den Vertrauensakt rechtfertigen. Selbst wenn freiwillige Transparenz ein 
starker Grund für Vertrauen ist, führt dieser Grund nicht notwendig dazu, 
dass eine Person dem Transparenzvermittler vertraut. Er legt es lediglich nahe 
oder vereinfacht es, Vertrauen praktisch werden zu lassen. Zweitens ist jede 
Vertrauensinteraktion selbst unter der Bedingung der freiwilligen Transpa-
renz des Vertrauensempfängers weiterhin auf die Erfüllung der Erwartungen 
ausgerichtet (Performanz), die vom Vertrauensgeber mit dem Vertrauensvor-
schuss verbunden werden. Kommt der Vertrauensempfänger nicht den Erwar-
tungen des Vertrauensgebers nach, wird dieser mit Misstrauen reagieren und 
im Zuge des wachsenden Misstrauens einen Kategorienwechsel vollziehen: 
Anstelle des Vertrauens, welches der Vertrauensgeber auf der Grundlage der 
freiwilligen Transparenz des Vertrauensempfängers geschenkt hat, wird jener 
nunmehr auf Kontrolle setzen und globale Offenlegungs- und Rechenschafts-
forderungen erheben, um weithin mit dem Interaktionspartner kooperieren 
zu können.

5. Fazit

In der vorliegenden Studie wurde das gesellschaftliche Regulativ der Trans-
parenz in seiner Bedeutung für Vertrauensbeziehungen vorgestellt, die in 
allen sozialen Handlungsfeldern, aber besonders bei anonymen Interaktionen 
in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft nicht zu unterschätzen 
ist. Transparenz meint hierbei allerdings keine exzessive Forderung der Of-
fenlegung willkürlicher Informationen, wie sie im philosophischen Diskurs 
vorschnell unterstellt und mit der Kritik gepaart wird, sie unterminiere die 
Möglichkeit einer vertrauensbasierten Gesellschaftsordnung. Stattdessen 
handelt es sich um ein komplexes Regulativ für einen informationellen Akt, 
der die formelle und inhaltliche Zugänglichkeit zu spezifischen Vorgängen 
ermöglichen soll und sich dabei an bestimmten qualitativen Kriterien (zum 
Beispiel Wahrheit und Vollständigkeit der Informationen) auszurichten hat. 
Unter diesen ambitionierten Anforderungen stellt die freiwillige Berück-
sichtigung des Transparenzregulativs eine Möglichkeit dar, sich als einen ver-
trauenswürdigen Interaktionspartner zu profilieren. Durch die Transparenz 
ihres Handelns signalisiert eine Person, dass ihr an einem vertrauensvollen 
Umgang gelegen ist und dass die Verantwortung hinsichtlich des anvertrauten 

89 Vgl. Offe, 263.
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Vertrauensobjektes bewusst 1STt IDIES prinzipielle Ermöglichung eliner Prüfung
Freicht AUS, VO Gegenüber als vertrauensvoll eingeschätzt werden,
ohne Aass dieser tatsächlich in dje Phase der weılteren Inftormationsbeschaf-
fung eintreten 118585 AÄAus der Perspektive des potenziellen Vertrauensgebers
erwächst 1A15 eliner soölchen Iransparenz CIn Grund, sıch aut die Vertrau-
ensinteraktion einzulassen und einen riskanten Vertrauensvors ChUSS le1s-
LE  5 Fıne wesentliche Voraussetzung Hır den beschriebenen Zusammenhang
zwischen Transparenz und Vertrauen 1ST freilich, Aass 1nNe vertrauensvolle
Interaktion ein komplexer Vorgang 1St, der Hır rationale Gründe und egen-
sründe, Hınweilse und Anhaltspunkte zugänglich IST Unter dieser Voraus-
SCELZUNG kann freiwillige Transparenz die rationale Grundlage Hır Vertrauen
seın, ohne Aass letzteres einem Ergebnis elner kalkulierenden Abwägung
Frationalisiert werden mMusste. Letztlich 1ST vegenüber dem Schwanengesang
VO (Y’Neıll und Han festzuhalten, Aass weder dje Forderung nach spezif1-
scher Transparenz noch deren freiwillige Herstellung als Kennzeichen eliner
vertrauenserodierten Gesellschaft velten annn Stattdessen verweıst 1Ne
Transparenzforderung auf qAas Bedürfnis der Menschen, Anhaltspunkte Hır
die Vertrauenswürdigkeit ıhrer Interaktionspartner erhalten, dje zugleich
ZULE Gründe fur Aas Praktischwerden VO Vertrauen sınd. Indem S1C den
konventionellen Regeln einer Vertrauenskooperation folgen, zeigen S16€, Aass
NSCIC vesellschaftlichen Interaktionen ımmer noch aut dem Spiel des Ver-
trauengebens und -empfangens eruhen.

Summary
C.ontrary Its previous apprecıation, LFaNSParlNCcY 1$ increasingly regarded

underminıng soc1al] cohesion. Prominent Scept1Ccs ıke (Inora (Y’Neıll and
Byung-Chul Han malntaın that eEXCESSIVE LraNSPareNCcY standarcds produce
ceulture of SUSpICION, SINCE LFaNSPaAFlNCY W0uld be antagonıst tor terusthul]
relationships. 'Thıs explores the question whether and whart CXTIECNL

the eritical assumption of O’Neıll and Han 15 tenable. Fırst, theır under-
standıng of LFaNSParlNCcY 1$ eontrasted wiıth empirical and historical findings.
Secondly, following the convincıng? approach of Martın Hartmann philoso-
phical CONCCDL of 15 developed comprisiıng borch preflexive and ratıonal
COMPONCNL. In thıs perspective, “specific transparency,” which satıshes certaın
quality crıter1a, C4M be interpreted veneratıng TCASOTL 1t LrAaNSPaAFENCY
1$ regular and reasonable ınk within enduring practises, the ASSUuMıD-
t10on of the afore mentioned LFaNSParlNCcY SCept1Cs IMUST be strongly rejected.
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Vertrauensobjektes bewusst ist. Die prinzipielle Ermöglichung einer Prüfung 
reicht aus, um vom Gegenüber als vertrauensvoll eingeschätzt zu werden, 
ohne dass dieser tatsächlich in die Phase der weiteren Informationsbeschaf-
fung eintreten muss. Aus der Perspektive des potenziellen Vertrauensgebers 
erwächst aus einer solchen Transparenz ein guter Grund, sich auf die Vertrau-
ensinteraktion einzulassen und einen riskanten Vertrauensvorschuss zu leis-
ten. Eine wesentliche Voraussetzung für den beschriebenen Zusammenhang 
zwischen Transparenz und Vertrauen ist freilich, dass eine vertrauensvolle 
Interaktion ein komplexer Vorgang ist, der für rationale Gründe und Gegen-
gründe, Hinweise und Anhaltspunkte zugänglich ist. Unter dieser Voraus-
setzung kann freiwillige Transparenz die rationale Grundlage für Vertrauen 
sein, ohne dass letzteres zu einem Ergebnis einer kalkulierenden Abwägung 
rationalisiert werden müsste. Letztlich ist gegenüber dem Schwanengesang 
von O’Neill und Han festzuhalten, dass weder die Forderung nach spezifi-
scher Transparenz noch deren freiwillige Herstellung als Kennzeichen einer 
vertrauenserodierten Gesellschaft gelten kann. Stattdessen verweist eine 
Transparenzforderung auf das Bedürfnis der Menschen, Anhaltspunkte für 
die Vertrauenswürdigkeit ihrer Interaktionspartner zu erhalten, die zugleich 
gute Gründe für das Praktischwerden von Vertrauen sind. Indem sie den 
konventionellen Regeln einer Vertrauenskooperation folgen, zeigen sie, dass 
unsere gesellschaftlichen Interaktionen immer noch auf dem Spiel des Ver-
trauengebens und -empfangens beruhen. 

Summary

Contrary to its previous appreciation, transparency is increasingly regarded 
as undermining social cohesion. Prominent sceptics like Onora O’Neill and 
Byung-Chul Han maintain that excessive transparency standards produce a 
culture of suspicion, since transparency would be an antagonist for trustful 
relationships. This paper explores the question whether and to what extent 
the critical assumption of O’Neill and Han is tenable. First, their under-
standing of transparency is contrasted with empirical and historical findings. 
Secondly, following the convincing approach of Martin Hartmann a philoso-
phical concept of trust is developed comprising both a preflexive and rational 
component. In this perspective, “specific transparency,” which satisfies certain 
quality criteria, can be interpreted as a trust generating reason. If transparency 
is a regular and reasonable link within enduring trust practises, the assump-
tion of the afore mentioned transparency sceptics must be strongly rejected.


